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I
Die EDK sah sich im Berichtsjahr in einem bisher 
unbekannten Ausmass der öffentlichen und poli-
tischen Diskussion ausgesetzt. Nachdem in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten allenthalben der 
Vorwurf laut wurde, das Bildungswesen sei durch 
die kantonale Zuständigkeit in seiner Kleinräu-
migkeit gefangen und zu wenig reformfähig, ja von 
verschiedenen Seiten eine Bundeskompetenz ge-
fordert wurde, damit die Schranken zwischen den 
Kantonen endlich fallen, hat der Wind im letzten 
Jahr – zumindest auf der einen Seite der Saa-
ne –  gedreht. Eine völlig unideologische, in ho-
hem Masse subsidiäre, nüchtern pragmatische 
Konkordatsvorlage ist in den Sog ideologischer 
Auseinandersetzungen über Erziehungsfragen, 
Elternrechte und die Rolle des Staates geraten. 
Auch sind im Zuge der Ratifikation des HarmoS-
Konkordates die Grundsätze und Instrumente des 
so genannten kooperativen Föderalismus wieder 
verstärkt in die öffentliche Diskussion geraten. 
Zwar hat das interkantonale Vertragsrecht durch 
die Totalrevision der Bundesverfassung von 1999, 
durch die Verfassungsbestimmungen über die 
Neuordnung von Finanzausgleich und Aufgaben-
teilung (NFA) 2004 und schliesslich durch die Bil-
dungsverfassung 2006 eine kontinuierliche verfas-
sungsrechtliche Stärkung erfahren. Insbesondere 
im Bildungsbereich ist der Konkordatsweg damit 
in höchst expliziter Weise staatsrechtlich ein-
wandfrei und demokratisch legitimiert. Doch fällt 
es wohl leichter, auf der abstrakten Ebene verfas-
sungsrechtlicher Grundsätze mit der Zielsetzung 
einer Harmonisierung des Bildungssystems einig 
zu gehen, als nachher deren Umsetzung auf der 
Ebene konkreter Regelungen zu akzeptieren. Der 
Ratifikationsprozess wird uns im laufenden Jahr 
weiter begleiten. Erst wenn sich alle Kantone zum 
Konkordat geäussert haben, kann abgeschätzt 
werden, wie weit die durch die Bundesverfassung 
verlangte Harmonisierung umgesetzt wurde.   

2008 – Die harmoniserungs- 
bestrebungen im Gegenwind

II
Nachdem im Jahr 2007 mit dem HarmoS- und 
dem Sonderpädagogik-Konkordat zwei wichtige 
Vorlagen in die Ratifikationsverfahren der Kan-
tone gegeben wurden, stand im Berichtsjahr die 
Erarbeitung der Grundlagen für eine spätere Um-
setzung der Konkordate im Vordergrund. 

Im Bereich des HarmoS-Konkordats war dies 
insbesondere die Entwicklung der Bildungsstan-
dards. In wissenschaftlichen Projekten wurden 
Referenzrahmen für Sprachen (lokale Standard-
sprache sowie Landessprachen/Fremdsprachen), 
Mathematik und Naturwissenschaften erarbeitet. 
Diese umfassen differenzierte Beschreibungen 
von Kompetenzniveaus und bilden die Grundlage, 
um auf politischer Ebene die im HarmoS-Konkor-
dat vorgesehenen Standards festzulegen. Das 
HarmoS-Projekt ist mit dem Abschluss dieser wis-
senschaftlichen Arbeiten und der Übergabe deren 
Resultate an die EDK in eine neue Phase getreten. 
Es konnten Entwürfe für Bildungsstandards er-
arbeitet werden, über die gegen Ende des Jahres 
2009 eine Vernehmlassung stattfinden wird. Das 
HarmoS-Konkordat sieht vor, dass die Erreichung 
der nationalen Bildungsstandards künftig im Rah-
men des schweizerischen Bildungsmonitorings, 
erstmals im Rahmen des Bildungsmonitorings-
Zyklus 2011–2014, überprüft wird.

Im Bereich der Sonderpädagogik stand die Schaf-
fung der im Konkordat vorgesehenen gesamt-
schweizerischen Instrumente im Mittelpunkt, 
welche die Kantone bei der Umsetzung ihrer kan-
tonalen Konzepte für Sonderpädagogik unter-
stützen und so der Koordination und Qualität des 
Leistungsangebots der Sonderpädagogik dienen 
sollen. Nachdem eine einheitliche Terminologie 
bereits 2007 verabschiedet werden konnte, wurde 
im Berichtsjahr an einheitlichen Qualitätsstan-
dards für Leistungsanbieter und an einem stan-
dardisierten Abklärungsverfahren gearbeitet, 



4

über welche 2009 ein Vernehmlassungsverfahren 
durchgeführt werden soll. 

III
Das Berichtsjahr war ein Jahr der intensiven Be-
schäftigung der Wissenschaft mit dem Gymna-
sium. In einer zweiten Etappe der Evaluation des 
Gymnasiums (EVAMAR II) wurden die Mittelschu-
len im Hinblick auf die Studierfähigkeit der Ma-
turandinnen und Maturanden untersucht. Am 13. 
November 2008 wurden die Ergebnisse von EVA-
MAR II publiziert. Verantwortlich für die Durch-
führung der Untersuchung war Prof. Dr. Franz 
Eberle vom Institut für Gymnasial- und Berufspä-
dagogik der Universität Zürich.  EVAMAR II stellt 
den Gymnasien grundsätzlich ein gutes Zeugnis 
aus, bei allerdings grossen Unterschieden zwi-
schen Personen und Klassen. Mit der Plattform 
Gymnasium hat eine Fachgruppe der EDK auf Ba-
sis der Ergebnisse von EVAMAR II Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Gymnasiums erarbeitet, 
auf deren Grundlage die EDK über weitere Schrit-
te entscheiden wird.  

Im Jahr 2008 wurde weiter über die vom Vorstand 
der EDK verabschiedete Strategie im Bereich des 
Fremdsprachenunterrichts und der Förderung  
der Mehrsprachigkeit für die allgemein bildenden 
Schulen der Sekundarstufe II eine Vernehmlas-
sung durchgeführt.

Im Bereich  der Berufsbildung standen die Naht-
stellen im Vordergrund. Der Übergang von der 
obligatorischen Schule in die nachobligatorische 
Ausbildung (Sekundarstufe II) wird von vielen Ju-
gendlichen als schwierig erlebt. Im EDK-Projekt 
«Nahtstelle» wird dieser Übergang unter die Lupe 
genommen. Am Projekt beteiligen sich auch die 
Organisationen der Arbeitswelt und der Bund. 
Hauptziele des Projektes sind die Erhöhung des 
Anteils der Abschlüsse auf Sekundarstufe II bis 
2015 von heute rund 90% auf 95%, die Vermei-
dung von Zeitverlusten durch Lehrstellenwechsel, 
Schulwechsel oder Wartejahre sowie die frühe Er-
fassung und gezielte Unterstützung von Problem-
gruppen bereits in der obligatorischen Schule.  

IV
Die Auswirkungen der Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen (NFA) zeigten sich auch im 
Berichtsjahr in verschiedenen Projekten. So wur-
de aufgrund der veränderten Zuständigkeiten im 
Stipendienbereich, aber auch mit dem Ziel, zu 
einer Harmonisierung der 26 kantonalen Stipen-
diengesetzgebungen beizutragen, ein Entwurf für 
eine Interkantonale Vereinbarung zur Harmoni-
sierung von Ausbildungsbeiträgen (Stipendien-
Konkordat) in die Vernehmlassung gegeben. Der 
Entwurf wurde positiv aufgenommen. 23 Kan-
tonsregierungen stimmten ihm grundsätzlich zu. 
Gleichzeitig sind viele Änderungsvorschläge in 
Detailfragen eingegangen. Der aufgrund der Ver-
nehmlassungsantworten überarbeitete Entwurf 
wurde im Herbst 2008 in einer ersten Lesung durch 
die Plenarversammlung der EDK behandelt. 

Mit der NFA ist die Verantwortung für die vor-
schulische Förderung im sonderpädagogischen 
Bereich und damit auch die Verantwortung für 
die Anerkennung von Berufsdiplomen in diesem 
Bereich auf die Kantone übergegangen. Die EDK 
hat das bestehende Reglement über die Anerken-
nung der Lehrdiplome in Schulischer Heilpäda-
gogik von 1998 einer Gesamtrevision unterzogen 
und dabei die Heilpädagogische Früherziehung 
integriert. Sie hat im Berichtsjahr das Reglement 
und die zugehörigen Richtlinien für den Vollzug 
verabschiedet. 

Schliesslich  hat die EDK zusammen mit der SODK 
eine gemeinsame Erklärung zur Kinderbetreu-
ung verabschiedet. Die Direktorenkonferenzen 
verständigen sich in dieser Erklärung auf einen 
einheitlichen Begriff der familienergänzenden Ta-
gesstrukturen und über die Zuständigkeiten der 
Konferenzen bei der Behandlung der Thematik 
auf interkantonaler Ebene und in der Zusammen-
arbeit mit dem Bund. 

V
Im Berichtsjahr war auch die Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung (BNE) ein wichtiges Thema. Es 
wurde eine Koordinationskonferenz eingesetzt, 
welche aus Vertretungen von EDK und sechs Bun-
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desämtern, die Projekte zur Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung führen, besteht. Sie arbeitet mit 
der Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) und 
der Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB) zu-
sammen. Ziel ist es, den Einsatz der vorhandenen 
Mittel auf nationaler Ebene zu koordinieren und 
dabei konkrete Projekte im schulischen Bereich 
(z.B. in der Lehrplanentwicklung) und in der Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung zu unterstützen. Die 
Basis für die Arbeiten bildet der 2007 verabschie-
dete «Massnahmenplan 2007–2014 Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung». 

VI 
Im Laufe des Jahres 2008 haben verschiedene 
Direktorenkonferenzen sowie weitere Instituti-
onen der interkantonalen Zusammenarbeit das 
Haus der Kantone bezogen. Diese Konzentration 
unter einem Dach verspricht Synergien und eine 
Stärkung der interkantonalen Zusammenarbeit. 
Neben dem Generalsekretariat der EDK sind auch 
drei Institutionen der EDK ins Haus der Kantone 
eingezogen: die Schweizerische Weiterbildungs-
zentrale für die Mittelschullehrpersonen (WBZ), 
die Schweizer Zentralstelle für Heil- und Son-
derpädagogik (SZH) sowie das Schweizerische 
Dienstleistungszentrum Berufsbildung/Berufs-, 
Studien- und Laufbahnberatung (SDBB).
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Berichterstattung zum laufenden Tätigkeitsprogramm  
 
 

Strategie 2008–2014 der EDK  

Die Kantone setzen sich für eine hohe Qualität, Durchlässigkeit und Mobilität im schweizerischen 

Bildungssystem ein. Wo hierfür gesamtschweizerische Zusammenarbeit oder Koordination notwendig ist, ist die 
EDK gefordert. Sie handelt gestützt auf das Schulkonkordat von 1970 und im Geiste der Bildungsverfassung von 
2006 (Art. 61a BV). Gemäss ihren Leitlinien folgt sie dem Grundsatz der Subsidiarität. 

Im Rahmen der EDK verfolgen die Kantone die Strategie, die Strukturen und die Ziele aller Bildungsstufen und  
-bereiche landesweit durch geeignete Normen und Verfahren zu harmonisieren. Höchste Priorität haben dabei: 

- die sorgfältige Umsetzung des HarmoS-Konkordats; 

- die weiteren Klärungen im Zusammenhang mit der gymnasialen Maturität. 

Mit weiteren gezielten Entwicklungsschwerpunkten und im Rahmen ihrer permanenten Aufgaben leistet die EDK 
einen Beitrag zur Effektivität, Gerechtigkeit und Effizienz des Bildungssystems und zur erleichterten Mobilität der 
Bevölkerung. Für den nachobligatorischen Bereich koordiniert sie ihre Aktivitäten mit dem Bund. 

  

Inhaltsübersicht 

A Entwicklungsschwerpunkte 2008–2014 

1 Obligatorische Schule 7 

2 Sprachenunterricht 10 

3 Gymnasiale Maturität 13 

4 Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe II 14 

5 Verbundpartnerschaft Berufsbildung 16 

6 Hochschulkoordination 18 

7 Lehrerinnen- und Lehrerbildung 20 

8 Stipendien 22 

9 Koordination BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)  23 

10 Bildungsmonitoring 24 

B Permanente Aufgaben 

I Information und Kommunikation 27 

II Vollzugs- und Fachkoordination (Kader- und Fachnetzwerke, Fachagenturen) 28 

III Support und Amtshilfe 28 

IV Diplomanerkennungen 29 

V  Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen 30 

VI Schnittstellen zu anderen Politikbereichen 31 

VII Vertretung der Interessen der Kantone gegenüber dem Bund in den 
Politikbereichen Bildung, Kultur, Sport und Jugendförderung 

 
32 

VIII Internationale Zusammenarbeit 33 
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A ENTWICKLUNGSSCHWERPUNKTE  
Die EDK setzt ihre Strategie 2008–2014 in 10 Entwicklungsschwerpunkten um. 

1  Obligatorische Schule 
ZIELSETZUNG 

Die EDK stellt die Umsetzung der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 
Schule vom 14. Juni 2007 sowie der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der 
Sonderpädagogik auf interkantonaler Ebene sicher, indem sie die notwendigen Instrumente liefert und die 
Arbeit der Regionalkonferenzen unterstützt. 

1.1  Unterstützung der Organisation der ersten Vorschul- und Schuljahre 

Die Entwicklung von Unterrichtsstrukturen und -praktiken für die ersten Vorschul- und Schuljahre beglei-

ten und analysieren. (Ref. HarmoS-Konkordat, Art. 5) 

• Die Ziele, Unterrichtsgegenstände und -praktiken, welche in den ersten 

Vorschul- und Schuljahren besonders gepflegt werden sollen, in einem 

Bericht darlegen. 

Weil der Koordinationsstab HarmoS erst im Herbst seine Arbeit aufgenommen hat, 

konnte mit dieser Aufgabe noch nicht begonnen werden. Die Priorität liegt im Mo-

ment bei der Erstellung von Bildungsstandards. Überlegungen sind lanciert und 
die Regionalkonferenzen haben bereits Publikationen erstellt. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS – Koordinationsgruppe Schulan-

fang  

 

Ausblick: 

Der Koordinationsstab HarmoS wird 

sich in der zweiten Jahreshälfte 

2009 mit diesen Fragen befassen. 

 

• Die Entwicklung von Studien und Instrumenten fördern und koordinieren, 

welche die Individualisierung und Flexibilisierung der Bildungslaufbahn in 

den ersten Vorschul- und Schuljahren und darüber hinaus zum Ziel haben.  

Aus den gleichen Gründen konnte diese Arbeit noch nicht begonnen werden. 

Überlegungen sind lanciert und die Regionalkonferenzen haben bereits Publikati-

onen erstellt. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS – Koordinationsgruppe Schulan-

fang  

 

Ausblick: 

Der Koordinationsstab HarmoS wird 

sich im Laufe der zweiten Jahres-

hälfte 2009 mit dieser Frage befas-

sen. 

 

• Die Entwicklung von Studien und Instrumenten fördern und koordinieren, 

welche es erlauben, das grundlegende Lernen von Sprachen zu verstär-

ken und zu festigen (vgl. Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.1). 

Im Rahmen der Erarbeitung der Bildungsstandards HarmoS für das 4. Schuljahr 

(achtjährige Schülerinnen und Schüler) und im Rahmen von regionalen Projekten 

konnten erste Überlegungen gemacht werden. Die systematische Arbeit an die-

sem Gegenstand hat aber noch nicht begonnen. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS – Koordinationsgruppe Schulan-

fang  

 

Ausblick: 

Der Koordinationsstab HarmoS wird 

sich im Laufe der zweiten Jahres-

hälfte 2009 mit dieser Frage befas-

sen. 

 

 

1.2  Erstellung von Basisstandards am Ende des 4., 8. und 11. Schuljahrs der  
obligatorischen Schule 

Die wichtigsten Lernziele der obligatorischen Schule anhand von Basisstandards verbindlicher harmo-

nisieren, insbesondere für die Übertritte in die Sekundarstufen I und II. (Ref. HarmoS-Konkordat, Art. 7  

und 8) 

• Die Erarbeitung von Kompetenzmodellen und Kompetenzniveaus in den 

Fächern Schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissen-

schaften zu Ende führen, deren Stichhaltigkeit überprüfen und gewährleis- 

Ausblick: 

Die Schlussberichte der Konsortien 

über die Kompetenzmodelle werden  
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ten, dass sie von allen Beteiligten der obligatorischen und nachobligatori-

schen Schule sowie der Berufsbildung verstanden und umgesetzt werden. 

Die HarmoS-Konsortien haben ihre Arbeit fertig gestellt. Ihre Berichte wurden dem 

Beirat vorgelegt, der sie geprüft und zu Handen des Vorstands Empfehlungen 

abgegeben hat. Sie wurden für jedes behandelte Fach renommierten Didaktikerin-

nen und Didaktikern vorgelegt mit dem Ziel, über externe Expertisen zu den Kom-

petenzmodellen verfügen zu können. Die anschliessend an diese Analysen ver-

langten Vertiefungen oder Ergänzungen wurden im Laufe des Jahres realisiert 

bzw. werden bezüglich der Naturwissenschaften noch 2009 realisiert werden.  

Von Frühjahr bis Anfang Herbst haben rund dreihundertfünfzig Personen auf Ebe-

ne der Regionalkonferenzen, der Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und 

Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (COHEP) und der Dachverbände der 

Lehrpersonen, an Informations-Diskussionssitzungen zu den Standardprojekten 

teilgenommen, um deren endgültige Fassung vorzubereiten. 

Ende Jahr wurden der Beirat und die Methodologiegruppe, deren Mandat zu Ende 

ging, aufgelöst und durch den Koordinationsstab HarmoS abgelöst. 

Zuständige Gremien: Organisation des HarmoS-Projekts (Leitung, Konsortien, Bei-

rat, Methodologiegruppe) 

 

2010 in der EDK-Schriftenreihe Stu-

dien und Berichte in ihrer endgülti-

gen Version erscheinen. 

 

• In diesen Fächern die Basisstandards für das Ende des 4., 8. und 11. 

Schuljahres vorschlagen und verabschieden, sie kommunizieren, umset-

zen und ihre Auswirkungen überprüfen (vgl. Teil A, Entwicklungsschwer-

punkt 10). 

Nach Abschluss der Arbeiten der Konsortien müssen die Standards noch in Form 

und Darstellung vereinheitlicht werden, um ihre Lesbarkeit und Kohärenz zu verbes-

sern. Diese Arbeiten werden im Laufe des Jahres 2009 abgeschlossen sein. 

Zuständige Gremien: Organisation des HarmoS-Projekts (Leitung, Konsortien) –  

Koordinationsstab HarmoS 

 

Ausblick: 

Die Vorschläge für die Standards für 

die behandelten Fächer werden 

gegen Ende 2009 in eine Vernehm-

lassung geschickt, die ersten Bil-

dungsstandards der EDK sollten 

2010 verabschiedet werden können. 

 

• Bildungsstandards für andere Unterrichtsfächer ausarbeiten, vorrangig für 

die Fächer Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT), Bewe-

gungserziehung, Musik und Bildnerisches Gestalten. 

Gemäss Entscheid vom 25./26. Oktober 2007 betreffend die Umsetzung von Har-

moS wird damit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS 

 

Ausblick: 

Vorbehältlich anderer Entscheide 

des Vorstands wird damit erst 2012 

begonnen. 

 

• Die Fächerstandards mit fächerübergreifenden oder erzieherischen Anga-

ben zu Anforderungen am Ende der obligatorischen Schule vervollständi-

gen (vgl. Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 1, Ziffer 1.4). 

Gemäss Entscheid vom 25./26. Oktober 2007 betreffend Umsetzung von HarmoS 

wird damit zu einem späteren Zeitpunkt begonnen. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS 

 

Ausblick: 

Vorbehältlich anderer Entscheide 

des Vorstands wird damit nicht vor 

2012 begonnen. 

 

• Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Kompetenzmodelle und 

der Evaluationsinstrumente weiterführen und verstärken. 

Die Zusammenarbeit der deutschsprachigen Länder geht weiter. Die nationalen 

Verantwortlichen und die Fächerexpertinnen und -experten kommen je regelmäs-

sig zusammen. Bisher gibt es in den lateinischen Ländern noch keine vergleichba-

re Zusammenarbeit. 

Die bei zwei Professoren der Universität Zürich in Auftrag gegebene Expertise im 

Rahmen von DACHL (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg) wurde zu 

Sommerbeginn auf Deutsch veröffentlicht. Die französische Übersetzung – im 

Auftrag der EDK – erscheint 2009. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Koor-

dinationsstabs HarmoS verwertet. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS 

Ausblick: 

Eine Zusammenarbeitsvereinbarung 

wird auf DACHL-Ebene 2009 abge-

schlossen. 
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• Im Rahmen der Umsetzung von HarmoS zusammen mit der COHEP die 

Koordination der Weiterbildung der Lehrkräfte gewährleisten. 

Die COHEP hat Überlegungen zu den Folgen von HarmoS und der daraus her-

vorgegangenen Instrumente angestellt. Die eigentliche Koordination startet nach 

der Vernehmlassung über die Standards. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS 

 

Ausblick: 

Der Koordinationsstab HarmoS wird 

sich damit im Laufe des Jahres 2009 

befassen. 

 

1.3  Einführung von gemeinsamen Instrumenten im Bereich der Sonderpädagogik 

Die Kantone bei der Umsetzung ihrer kantonalen Konzepte für Sonderpädagogik unterstützen mittels Ko-

ordinationsinstrumenten, wie sie im Sonderpädagogik-Konkordat vorgesehen sind. (Ref. Sonderpädago-

gik-Konkordat, Art. 7) 

• Die Kantone während der Entwicklungsphase der kantonalen Konzepte 

bis zum Inkrafttreten des Konkordats beraten, insbesondere der Unter-

stützung des Schweizer Zentrums für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) 

und der Informationsplattform. 

Das Generalsekretariat der EDK und das SZH beantworten gemäss ihrer Zustän-

digkeit regelmässig zahlreiche Fragen der kantonalen Verwaltungen. Viele Infor-

mationselemente stehen auf dem Internet zur Verfügung. Besondere Elemente 

werden nach Bedarf in der Ratifizierungsphase des Konkordats bereitgestellt. 

Zuständige Gremien: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) –  

Steuergruppe zur Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit im sonderpädago-

gischen Bereich (Sond-NFA) 

 

Ausblick: 

Aufrechterhaltung der Informations-

leistungen für die Kantone und die 

betroffenen Organisationen. 

 

• Die Entwicklung eines standardisierten Abklärungsverfahrens zur Ermitt-

lung des individuellen Bedarfs abschliessen, in Vernehmlassung geben, 

verabschieden und kommunizieren. 

Die 2007 per Mandat zwei anerkannten Experten übertragene Entwicklung eines 

standardisierten Abklärungsverfahrens läuft planmässig weiter. Im Berichtsjahr 

wurde ein elektronisches Instrument zur Ermittlung individueller Daten entwickelt 

und in einem Dutzend Institutionen getestet. Die Ergebnisse wurden einem breiten 

Publikum vorgestellt. 

Zuständige Gremien:  Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) 

 

Ausblick: 

Die Endfassung und die letzten 

Details des Verfahrens werden in 

der ersten Jahreshälfte 2009 fertig 

gestellt. Die Vernehmlassung dar-

über wird in Form von Treffen und 

Gesprächen durchgeführt. Die Gre-

mien der EDK werden sich ab 

Herbst damit befassen.  

 

• Die Datensammlung sowie die Erstellung von Statistiken zur Sonderpäda-

gogik verbessern (in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sta-

tistik [BFS] und dem SZH). 

Mit dem BFS wurden im Rahmen des Projekts Verbesserung der Bildungsstatistik 

regelmässige Kontakte eingerichtet. Mit dem Inkrafttreten des Konkordats und der 

allgemeinen Einführung der neuen individuellen AHV-Nummer wird eine einheitli-

che Terminologie verwendet werden können und die Statistiken auf diesem Gebiet 

werden verlässlich. Das Projekt befindet sich zurzeit noch in der Vorbereitungs-

phase. 

Zuständige Gremien:  Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) 

 

Ausblick: 

Die Umsetzung erfolgt ab 2011. 

 

• Das Erkennen von ungelösten Problemen sicherstellen; den Informations-

fluss zwischen den Kantonen und Regionen einerseits und den betroffe-

nen Bundesämtern und den im Bereich Sonderpädagogik tätigen Dach-

verbänden andererseits garantieren. Je nach Bedarf gemeinsame Lösun-

gen vorschlagen. 

Der Vorstand der EDK hat sich im Mai näher zu der Übernahme der Sonderpäda-

gogikmassnahmen für Kinder von Schweizer Eltern mit Wohnsitz im Ausland oder 

von Grenzgängern geäussert. Weitere Fragen werden derzeit behandelt, insbe-

sondere solche mit Beziehung zum BSV. Im November fand ein Treffen der Ver- 

Ausblick: 

Das Treffen mit den Verbindungs-

personen der Kantone sowie das 

nationale Hearing finden einmal pro 

Halbjahr statt. 
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bindungspersonen der Kantone statt, darauf folgte ein Hearing der Delegierten der 

wichtigsten betroffenen Dachverbände. 

Zuständige Gremien: Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) 

 

 

1.4  Reflexion des schulischen Erziehungsauftrags 

Den subsidiären Erziehungsauftrag der obligatorischen Schule in Anbetracht der sich wandelnden ge-

sellschaftlichen Verhältnisse neu reflektieren. 

• Eine interdisziplinäre wissenschaftliche Studie erarbeiten lassen über den 

subsidiären Erziehungsauftrag der obligatorischen Schule, seine Heraus-

forderungen und Notwendigkeiten, seine Grenzen und Schwierigkeiten 

sowie seine aktuelle Umsetzung. Die Publikation dieser Studie gewährleis-

ten und deren Empfehlungen diskutieren. 

Weil der Koordinationsstab HarmoS erst im Herbst seine Arbeit aufgenommen hat, 

konnte mit dieser Aufgabe noch nicht begonnen werden. Die Priorität liegt im Mo-

ment bei der Erstellung von Bildungsstandards. Überlegungen sind lanciert und 

die Regionalkonferenzen haben bereits Publikationen erstellt. 

Zuständige Gremien: Koordinationsstab HarmoS 

 

Ausblick: 

Die Koordinationsstab HarmoS wird 

sich Anfang 2010 mit diesen Fragen 

befassen. 

 

2  Sprachenunterricht 

ZIELSETZUNG 

Die EDK stellt die Umsetzung und die Kontinuität ihrer Strategien für die Entwicklung des Sprachenunterrichts 
und die Förderung der Mehrsprachigkeit im nationalen und europäischen Rahmen sicher, indem sie Entwick-
lung und Einsatz von Konzepten, Instrumenten und Evaluationssystemen unterstützt. 

2.1 Koordination und Evaluation des Sprachenunterrichts in der obligatorischen 
Schule 

Die Entwicklung von Sprachkompetenzen in der lokalen Standardsprache (erste Landessprache) bei 

Schülerinnen und Schülern ab Schuleintritt konsequent fördern, allen solide Kenntnisse einer zweiten 

Landessprache sowie des Englischen vermitteln und ihnen die Möglichkeit geben, eine dritte Landes-

sprache zu lernen. (Ref. HarmoS-Konkordat, Art. 3 und 4; Sprachenstrategie vom 25. März 2004; Aktions-

plan PISA 2000 vom 12. Juni 2003; SpG vom 5. Oktober 2007, Art. 15 Abs. 1 und 3, Art. 16 lit. b) 

• Die Umsetzung der gemeinsamen Strategie für den Sprachenunterricht in 

der obligatorischen Schule fortsetzen und die Koordination zwischen Re-

gionen und Kantonen sicherstellen.  

Der ständige Informationsaustausch und die Koordination der Tätigkeiten zwi-

schen den regionalen Projekten wird durch die Vermittlung der KOGS sowie nach 

Bedarf mit weiteren Partnern gewährleistet. Die Arbeiten werden gemäss den 

Zielen und nach Zeitplan, der in der Strategie vom 25. März 2004 bzw. dem Har-

moS-Konkordat festgelegt wurde, ausgeführt. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) 

 

Ausblick: 

Dies ist eine ständige Aufgabe: Bei 

den verfolgten Zielen wird die aktuel-

le Situation in der Schweiz und in 

jeder Region berücksichtigt. 

 

• Eine Publikation über die aktuellen Referenzen im Sprachenunterricht in 

der Schweiz (u.a. GER) veröffentlichen und breit verteilen. 

Es wurden zwei Reflexionswochen durchgeführt, die eine im Rahmen der KOGS 

und die andere mit der Projektgruppe der COHEP, an denen auch ein europaweit 

renommierter Experte teilnahm. An diesen Treffen konnten der Bedarf untersucht 

und die Inhalte einer solchen Publikation gegliedert werden. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) – Projekt-

gruppe Fremdsprachen der COHEP 

 

Ausblick: 

Das Dossier wird 2009 verfasst, die 

Publikation folgt dann 2010 in Ver-

bindung mit einem europäischen 

Forum, das in der Schweiz durchge-

führt wird. 

• Die weitere Entwicklung und die Information über die Schweizer Versionen 

der europäischen Sprachenportfolios sicherstellen. 

Ausblick: 

Die allgemeine Einführung der ESP 

in der obligatorischen Schule wird 
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Förderung und Präsentation der verschiedenen Portfolios werden in allen Regio-

nen und Kantonen weitergeführt im Rahmen der Weiterbildung der Lehrpersonen 

sowie über eine ESP-Internetsite, die vom Herausgeber unterhalten wird. 2008 

erschien das letzte Steinchen im Mosaik, ein Portfolio für die 7- bis 11-Jährigen 

(ESP I), dem ein «Portfolino» für Kinder im Vorschulalter (4- bis 7-Jährige) beige-

fügt ist. Die allgemeine Einführung des ESP II (für 11- bis 15-Jährige) setzt sich in 

den Regionen allmählich durch. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) 

 

ausgebaut. In Verbindung mit dem 

Strategieprojekt für die Koordination 

des Sprachenunterrichts in der Se-

kundarstufe II wird die zweite Aufla-

ge des ESP III (ab 15 Jahren) Ende 

2009 fertig sein. 

 

• Schweizer Beiträge im Rahmen der Erarbeitung eines europäischen Refe-

renzrahmens für die Schulsprachen (Projekt des Europarats) einbringen 

oder anregen. 

Das Generalsekretariat der EDK verfolgte die Entwicklung der europäischen Ar-

beiten und setzte sich dafür ein, dass Schweizer Expertinnen und Experten einbe-

zogen werden. 

 

Ausblick: 

Weiterführung der Kontakte und der 

Beteiligungen. 

• Mit dem Bund beim Integrationskonzept für Migrantinnen und Migranten 

bezüglich Sprachenunterrichts zusammenarbeiten. 

Das Generalsekretariat der EDK nahm Einsitz in die Arbeitsgruppe, die das Bun-

desamt für Migration im Rahmen des eidgenössischen Integrationskonzepts ein-

gesetzt hat. Es sitzt auch als Beobachter im deutschen Projekt ein, das Instrumen-

te zur Evaluation der Kompetenzen in Deutsch als Zweitsprache (SSI-DaZ) schaf-

fen soll. 

 

Ausblick: 

Weiterführung gemäss dem jeweili-

gen Zeitplan der Projekte (ausser-

halb der EDK). 

• Die Pädagogischen Hochschulen (PH) in die Koordinationsarbeiten und 

die internationalen Aktivitäten zugunsten des Sprachenunterrichts und 

der Förderung der Mehrsprachigkeit einbeziehen. 

Seit 2008 hält die KOGS der EDK mindestens einmal pro Jahr eine Sitzung mit 

der Projektgruppe der COHEP ab, deren Mitglieder regelmässig in Arbeiten einbe-

zogen oder in Projekten unterstützt werden. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) – Projekt-

gruppe Fremdsprachen der COHEP 

 

Ausblick: 

Weiterführung der Kontakte und 

Beteiligungen, regelmässige Aus-

tausche. 

• Die Evaluierung des Sprachenunterrichts koordinieren und unterstützen, 

unter Einbezug der in den Regionen und wissenschaftlichen Institutionen 

sowie im Rahmen des NFP 56 «Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in 

der Schweiz» durchgeführten Projekte. Aufgrund dieser Evaluationser-

gebnisse gegebenenfalls Empfehlungen an die Kantone abgeben. 

Das Generalsekretariat der EDK arbeitete im Frühjahr 2009 mit an der Organisa-

tion einer Tagung zur Präsentation der Ergebnisse des NFP 56 (Unterrichtsbe-

reich). Über das Informations- und Dokumentationszentrum IDES vergleicht es die 

Evaluationsberichte der Schweiz und des Auslandes in diesem Bereich. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) 

 

Ausblick: 

Es sollen eingehende Analysen der 

Forschungsdaten und Forschungs-

berichte lanciert und gesammelt 

werden, um einen echten Wissens-

transfer zur Praxis sicherzustellen, 

der bisher noch sehr ungenügend 

ist.  

 

2.2  Koordination und Evaluation des Sprachenunterrichts auf der Sekundar- 
stufe II 

Die Fähigkeiten zum Kommunizieren in anderen Sprachen auf der gesamten nachobligatorischen Stufe 

weiter fördern und verstärken. (Ref. SpG, Art. 15 Abs. 1, BBG, Art. 6, BBV, Art. 12 Abs. 2) 

• Eine Koordinationsstrategie über den Sprachenunterricht in den allgemein 

bildenden Schulen der Sekundarstufe II in Vernehmlassung geben und 

verabschieden. 

Das Strategieprojekt wurde vom Vorstand verabschiedet und im Mai bis Ende 

2008 in Vernehmlassung gegeben. In Absprache mit dem Bund deckt dieses Pro-

jekt die Berufsschulen nicht ab (siehe unten).  

Ausblick: 

Anhand der Ergebnisse der Ver-

nehmlassung wird der Vorstand das 

Projekt wieder aufnehmen und der 

Plenarversammlung eine Strategie 

zur Genehmigung unterbreiten, die 
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 an die 2004 für die obligatorische 

Schule verabschiedete Strategie 

anschliesst. 

 

• Mit dem Bund und den Sozialpartnern zusammenarbeiten im Hinblick auf 

die Weiterentwicklung einer Strategie für den Bereich Berufsbildung. 

Weil dieser Teil des Projekts nicht zu den Prioritäten und Anliegen des BBT ge-

hört, bleibt er vorläufig hängig. 

 

Ausblick: 

Das Dossier wird nach der Geneh-

migung einer Koordinationsstrategie 

für die allgemein bildenden Schulen 

wieder aufgenommen. 

 

• Die auf nationaler Ebene notwendigen Instrumente für die Umsetzung 

dieser Strategie erarbeiten oder anpassen, insbesondere mit der Anpas-

sung des Portfolios III (15+). 

Die Arbeiten für das ESP III sind im Gange (siehe weiter oben), weitere werden 

aus der Strategie und deren Umsetzung hervorgehen. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) 

 

Ausblick: 

Die zweite Auflage des ESP III sollte 

bis 2010 erscheinen, nachdem sie 

dem Validierungsausschuss des 

Europarats vorgelegt worden ist. 

Weitere Instrumente können gemäss 

Strategiebeschluss folgen. 

 

• Mit den betroffenen Kreisen die Anwendung der standardisierten interna-

tionalen Sprachexamen in der Schweiz analysieren. Die Resultate dieser  

Analyse veröffentlichen und geeignete Koordinationsmassnahmen in die 

Wege leiten. 

Während des Berichtsjahres wurde eine Reflexionsgruppe mit rund zwanzig Per-

sonen eingesetzt. Ihren Mitgliedern und den wichtigsten Organisatoren von stan-

dardisierten Examen wurden detaillierte Fragebogen vorgelegt. Die Evaluation der 

Fragebogen ist im Gange. 

Zuständige Gremien: Ad-hoc-Arbeitsgruppe – Koordinationsgruppe Sprachen-

unterricht (KOGS) 

 

Ausblick: 

Aufgrund der Umfrage und der ge-

führten Gespräche wird die Reflexi-

onsgruppe dem Vorstand bis Ende 

2009 einen Ist-Zustand und allfällige 

Koordinationsvorschläge unterbrei-

ten. Die aufgeworfenen Fragen 

werden mit den betroffenen Bundes-

ämtern (SBF, BBT) besprochen. 

2.3  Verstärkung der sprachlichen und didaktischen Kompetenzen in der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung 

Die Qualifikationen der Lehrpersonen schrittweise verbessern, durch entsprechende Definition der An-

forderungen in ihrer Grundbildung. (Ref. SpG, Art. 15 Abs. 2) 

• Richtlinien für die Grundbildung der Lehrpersonen erarbeiten und verab-

schieden. 

Nach der Auswertung der Vernehmlassung von 2007 über einen Richtlinienent-

wurf, hat der Vorstand die Arbeiten vorübergehend unterbrochen, bis über das 

künftige Profil für Primarlehrpersonen entschieden worden ist. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) – Projekt-

gruppe Fremdsprachen der COHEP 

 

Ausblick: 

Sobald man sich über ein Profil für 

die Primarlehrpersonen einig gewor-

den ist, werden insbesondere bezüg-

lich der erforderlichen sprachlichen 

und didaktischen Kompetenzen in 

einer dritten Fremdsprache und 

deren Niveau neue Richtlinien ver-

fasst. 

 

• Die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädago-

gischen Hochschulen (COHEP) per Mandat beauftragen, die Ausbildungs-

angebote den Profilen anzupassen, die didaktische Ausbildung aufgrund 

eines gemeinsamen Rahmenplans zu koordinieren und die Evaluationskri-

terien sowie die Zuteilung von ECTS-Punkten in diesem Bereich zu har-

monisieren 

Diese Entwicklungen können erst nach der Verabschiedung der Richtlinien erfol-

gen, daher wurden auch sie unterbrochen. Das Generalsekretariat der EDK unter-

stützt vorübergehend ein Projekt, das von zwei Pädagogischen Hochschulen ent-

wickelt wurde. 

Zuständige Gremien: Koordinationsgruppe Sprachenunterricht (KOGS) – Projekt-

gruppe Fremdsprachen der COHEP 

Ausblick: 

Das Mandat wird im Anschluss an 

die Verabschiedung der vorerwähn-

ten Richtlinien verfasst werden. 
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2.4  Nutzbringende Verwendung des Bundesgesetzes über die Landessprachen 

Das Inkrafttreten des Sprachengesetzes (SpG) nutzen, um den Sprachenunterricht und die Entwicklung 

der mehrsprachigen Bildung zu verstärken. (Ref. SpG, Art. 14–17) 

• Mit dem Bund zusammenarbeiten, um die Schulaustausche zu fördern und 

zu unterstützen: für solche Austausche eine nationale Agentur mandatie-

ren und unterstützen. 

Das Generalsekretariat der EDK nahm an den Reflexionen des Bundesamts für 

Kultur teil im Hinblick auf die Schaffung einer Vollzugsverordnung zum SpG. Es 

unterstützt die Verstärkung des bereits der ch Stiftung erteilten Mandats. 

 

Ausblick: 

Der Vorstand wird 2009 entschei-

den. Der Bundesrat will das SpG ab 

2010 in Kraft setzen. 

 

• Die Massnahmen zugunsten einer mehrsprachigen Bildung und zur 

Unterstützung der Fremdsprachigen verstärken und ggf. ergänzen. 

Die betreffenden Gremien denken darüber nach, wie die Bestimmungen des Har-

moS-Konkordats (Art. 4) künftig besser umgesetzt werden können und über Mög-

lichkeiten zur Unterstützung des SpG in diesem Bereich. Die Prioritäten sollten auf 

nationaler Ebene auf die Ausbildung der Ausbildnerinnen und Ausbildner und die 

Realisierung von Unterrichts- und Evaluationsmaterialien gelegt werden. 

Zuständige Gremien: Kommission Bildung und Migration (KBM) – Koordinations-

gruppe Sprachenunterricht (KOGS) 

 

Ausblick: 

Der Vorstand entscheidet im Laufe 

des Jahres 2009. Der Bundesrat will 

das SpG ab 2010 umsetzen. 

 

• Mit dem Bund eine wissenschaftliche Institution (nationales Kompetenz-

zentrum) für Mehrsprachigkeit gründen und/oder mandatieren und unter-

stützen. 

Das Generalsekretariat der EDK arbeitet mit dem Bundesamt für Kultur zusam-

men für die Definition der Rahmenbedingungen und der Hauptelemente des Man-

dats einer solchen Institution sowie der Vorbereitung einer Ausschreibung, welche 

ermöglichen sollte, dass eine Institution oder ein strukturiertes Netzwerk beste-

hender Institute ein generelles Mandat erhalten. 

 

Ausblick: 

Der Vorstand entscheidet im Laufe 

des Jahres 2009. Der Bundesrat will 

das SpG ab 2010 umsetzen. 

 

3 Gymnasiale Maturität 

ZIELSETZUNG 

Aus der Evaluation der Maturitätsreform (EVAMAR) sind Erkenntnisse für die Weiterentwicklung der gymnasi-
alen Maturität zu gewinnen. 

3.1  Evaluation der Maturitätsreform (EVAMAR) 

Die Ergebnisse von EVAMAR auswerten und Anträge für das weitere Vorgehen stellen. 

• Berichterstattung Plattform Gymnasium über das Projekt EVAMAR und 

die daraus zu ziehenden Schlüsse. 

Der Bericht der Plattform Gymnasium (PGYM) liegt vor. Er enthält eine Situations-

analyse der Gymnasien 2008, eine Bestandesaufnahme der Probleme und wichti-

ger Reformprojekte sowie 14 Empfehlungen an den Vorstand der EDK. 

Zuständige Gremien: Plattform Gymnasium (PGYM) 

 

Ausblick: 

Der Vorstand entscheidet im Laufe 

des Jahres 2009 über die zu treffen-

den Massnahmen. 

 

• Hinsichtlich künftiger Entwicklungsarbeiten und Steuerungsmassnahmen 

Anträge stellen. 

Mit den 14 Empfehlungen an den Vorstand der EDK wurden künftige Entwick-

lungsarbeiten und Steuerungsmassnahmen vorgeschlagen. 

Zuständige Gremien: Plattform Gymnasium (PGYM) 

 

Ausblick: 

Der Vorstand entscheidet im Laufe 

des Jahres 2009 über die zu treffen-

den Massnahmen. 
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• Den Entwicklungsschwerpunkt für das Tätigkeitsprogramm 2009 um-

schreiben. 

Der Bericht der Plattform Gymnasium wurde am Ende des Berichtsjahres vorge-

legt. Die zu treffenden Massnahmen werden 2009 beschlossen.  

 

Ausblick: 

Der Vorstand entscheidet im Laufe 

des Jahres 2009 über die zu treffen-

den Massnahmen. 

 

4 Nahtstelle obligatorische Schule – Sekundarstufe II 
ZIELSETZUNG 

Die Nahtstelle von der obligatorischen Schule zur Sekundarstufe II sowie die Berufsbildung sind so zu verbes-
sern, dass ab dem Jahr 2015 95% der jungen Menschen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II erreichen. 

4.1  Zwischenbilanz 

Das Projekt Nahtstelle realisieren, bilanzieren und abschliessen. 

• Das Projekt Nahtstelle bilanzieren und über eine allfällige Neuausrichtung 

entscheiden. 

Vorstand und Plenarversammlung nahmen im Herbst 2008 vom Zwischenbericht 

zum Stand des Projekts Nahtstelle Kenntnis und verabschiedeten die Zielsetzun-

gen für die restliche Dauer des Projektes.  

Zuständige Gremien: Projektorganisation Nahtstelle obligatorische Schule – Sekun-

darstufe II 

Ausblick: 

Fortführung des Projekts gemäss 

Zielsetzungen und Abschluss im 

Jahre 2010 mit einer allfälligen Er-

neuerung des Commitments unter 

den Verbundpartnern (Leitlinien vom 

26. Oktober 2006). 

 

4.2  Unterstützung Case Management 

Die Umsetzung des Case Managements durch Dienstleistungen unterstützen. 

• Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Funkti-

onen und Institutionen gewährleisten (kantonale Projektleitende, Schwei-

zerische Berufsbildungsämter-Konferenz [SBBK], Schweizerische Konfe-

renz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studienberatung [KBSB], 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie [BBT]). 

Die Plattform für den Informations- und Erfahrungsaustausch wurde geschaffen. 

An zwei Tagungen (Mai und November) standen zentrale Fragen in Zusammen-
hang mit dem Aufbau des Case Managements in den Kantonen zur Diskussion.  

 

Ausblick: 

Durchführung von weiteren Erfah-

rungstagungen je nach Bedarf. 

• Gemeinsame Erfassungskriterien für die Jugendlichen entwickeln. 

Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz verabschiedete im Oktober 

2008 im Sinne einer Empfehlung die Grundlagen zu Kriterien und Prozess bei der 

Standortbestimmung und bei der Erfassung gefährdeter Jugendlichen im Rahmen 

des Case Management. 

 

Ausblick: 

Umsetzung der Empfehlungen in 

den Kantonen. Allfällige Überprüfung 

und Ergänzung. 

  

 

• Vorgaben für das Profil und die Schulung der Case Manager zur Verfü-

gung stellen. 

Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz verabschiedete im Oktober 

2008 im Sinne einer Empfehlung die Aufgaben und das Anforderungsprofil für 

Case Manager und Case Managerinnen. Gleichzeitig fanden Abklärungen über 

den Schulungs- und Weiterbildungsbedarf beim Case Management statt. 

 

Ausblick: 

Realisierung des CM in den Kanto-

nen. Entwicklung von Schulungs- 

und Weiterbildungsangeboten. 

 

• Case Management für junge Erwachsene ohne Abschluss auf der Sekun-

darstufe II entwickeln (Case Management +). 

Im Rahmen des Unterstützungsprojekt CM entstand eine Studie zu den speziellen 

Rahmenbedingungen und Anforderung bei Case Management für junge Erwach-

sene. Diese enthält unter anderem Handlungsempfehlungen für die Kantone zur 

Umsetzung ihrer kantonalen Projekte. 

 

Ausblick: 

Integration von CM+ in die laufenden 

kantonalen CM-Projekte. 
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• Kriterien für Evaluation entwickeln. 

Die Kriterien für die Evaluation wurden entwickelt und mit den kantonalen Projekt-

leitern diskutiert. 

 

Ausblick: 

Durchführung der Evaluation ge-

mäss Konzept. 

 

4.3  Anforderungsprofile berufliche Grundbildung 

Anforderungsprofile für die berufliche Grundbildung entwickeln und zur Verfügung stellen. 

• Konkretes Projekt unter Einbezug aller relevanten Partner entwickeln (ob-

ligatorische Schule, Berufsbildung). 

In einem vom SBBK-Vorstand in Auftrag gegebenen und im Jahre 2008 entstan-

denen Expertenbericht wird aufgezeigt, wie die verschiedenen bisherigen Bestre-

bungen im Hinblick auf ein nationales Projekt zusammengeführt werden können. 

Das konkrete Projekt ist derzeit in Entwicklung und soll ab Frühjahr 2009 umge-

setzt werden. 

Zuständige Gremien: Steuergruppe Projekt Nahtstelle obligatorische Schule – Se-

kundarstufe II  

 

Ausblick: 

Umsetzung des Projekts ab Frühjahr 

2009 unter Federführung der Orga-

nisationen der Arbeitswelt. 

 

4.4  Elternbildung 

Elternbildungsprojekte von öffentlichen und privaten Trägern mit Handreichung unterstützen. 

• Projekte und Massnahmen im Sinne von «best practice» eruieren. 

In der Steuer- und Begleitgruppe wurden Diskussionen über die Art der zu erbrin-

genden Dienstleistung geführt, allerdings ohne schlüssiges Resultat. Die Ansatz-

punkte gehen in Richtung von Massnahmen im Sinne von «good practice» und 

der Durchführung einer nationalen Tagung zum Thema. 

Zuständige Gremien: Steuergruppe Projekt Nahtstelle obligatorische Schule – Se-

kundarstufe II  

 

Ausblick: 

Hilfeleistungen für die Elternbildung 

erbringen (good practice, Tagung 

usw.). 

 

 

 

4.5  Erfolgsfaktoren 

Für die Jugendlichen relevante Erfolgsfaktoren kennen und Empfehlungen dazu entwickeln. 

• Analyse von abgeschlossenen und laufenden Projekten durchführen und 

Ergebnisse in Workshops mit Experten diskutieren. 

Der Analysebericht liegt vor und wurde im Rahmen eines nationalen Workshops 

kritisch diskutiert. Dabei wurden auch Elemente für Empfehlungen eruiert.  

Zuständige Gremien: Steuergruppe Projekt Nahtstelle obligatorische Schule – Se-

kundarstufe II  

 

Ausblick: 

Entwicklung von Empfehlungen, 

Publikation des Berichts, Durchfüh-

rung einer Tagung, Abschluss des 

Projekts. 

 

 

4.6  Masterplan Nahtstelle 

Transparenz schaffen über die Kosten rund um die Nahtstelle als Orientierungshilfe für die Steuerung 

und den Mitteleinsatz. 

• Nahtstellenumfeld analysieren (Brückenangebote, Case Management, 

Stütz- und Fördermassnahmen usw.) sowie Eckwerte und Instrumentari-

um für Steuerung und Mitteleinsatz festlegen und entwickeln. 

Eine erste Analyse liegt vor. Sie zeigt auf, dass die meisten Kantone die Unter-

stützungsmassnahmen im Bereich der Nahtstelle neu konzipiert haben. Die Frage 

nach dem Bedarf von nationalen Konzepten und Regelungen ist offen, weil die 

Angebote in diesem Bereich situativ und entsprechend der Problemlage vor Ort 

entstehen. Die Datenlage im Bereich der Nahtstellenangebote ist allerdings unge-

nügend. 

Zuständige Gremien: Steuergruppe Projekt Nahtstelle obligatorische Schule – Se-

kundarstufe II  

 

Ausblick: 

In einem ersten Bericht Masterplan 

Nahtstelle werden eine Auslegeord-

nung erstellt und die bildungspoliti-

schen Fragestellungen aufgezeigt. 
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4.7  Interinstitutionelle Zusammenarbeit 

Zusammenwirken der zuständigen Konferenzen auf interkantonaler Ebene gewährleisten. 

• Positionspapier SODK–EDK–VDK aus dem Jahre 2007 konkretisieren und 

umsetzen. 

Die Konkretisierung des Positionspapiers SODK–EDK–VDK erfolgte primär im 

Rahmen bestehender Projekte namentlich mit der Realisierung des Case Mana-

gements in den Kantonen. 

Zuständige Gremien: Steuergruppe Projekt Nahtstelle obligatorische Schule – Se-

kundarstufe II  

 

Ausblick: 

Umsetzung der kantonalen CM-

Konzepte sowie des nationalen 

Unterstützungsprojektes. 

 

• Zusammen mit den zuständigen Bundesämtern die Massnahmen zur Opti-

mierung der Nahtstelle I (obligatorische Schule – Sekundarstufe II) und 

der Nahtstelle II (Sekundarstufe II – Arbeitsmarkt/Tertiärstufe) umsetzen. 

Die Zusammenarbeit mit den betroffenen Bundesämtern, namentlich mit dem 

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT), ist im Rahmen des Nahtstel-

lenprojekts etabliert und selbstverständlich. Das Staatssekretariat für Wirtschaft  

(SECO), das Bundesamt für Migration (BFM) und das Bundesamt für Statistik 

(BFS) sind in den Projektorganen sowie in einzelnen Teilprojekten vertreten. 

Zuständige Gremien: Steuer- und Begleitgruppe Projekt Nahtstelle obligatorische 

Schule – Sekundarstufe II  

 

Ausblick: 

Fortführung der Zusammenarbeit. 

Weitere Zusammenarbeit im Hinblick 

auf das Auslaufen des Projekts 

Nahtstelle sicherstellen. 

 

5 Verbundpartnerschaft Berufsbildung 

ZIELSETZUNG 

Es ist ein Instrumentarium weiter aufzubauen und laufend zu verbessern, welches die Umsetzung des eidge-
nössischen Berufsbildungsgesetzes im Sinne der in Artikel 1 vorgesehenen Verbundpartnerschaft Bund, Kan-
tone und Organisationen der Arbeitswelt verwirklicht und langfristig gewährleistet. 

5.1  Generelles Instrumentarium  

Das Instrumentarium für den Vollzug und die Koordination des Berufsbildungsgesetzes verbessern und 

ausbauen. 

• Leitlinien zur Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung (Magglinger 

Leitlinien) auf allen Ebenen umsetzen. 

Eine systematische Zusammenarbeit mit den Partnern des Bundes und den Orga-

nisationen der Arbeitswelt auf strategischer und operativer Ebene ist etabliert. 

Gemeinsame Anliegen und Projekte werden diskutiert und realisiert (z.B. Anforde-

rungsprofile berufliche Grundbildung, Qualifikation Lehrpersonen, Masterplanun-

gen, Interkantonale Finanzierungsvereinbarungen usw.) 

Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) – 

Projekt Masterplan berufliche Grundbildung – Projekt Masterplan höhere Berufsbil-

dung 

 

Ausblick: 

Fortführung und Optimierung der 

Zusammenarbeit. 

 

• Zusammen mit Unterstützung des Bundes die Infrastruktur für die Umset-

zung der Berufsbildungsreformen optimieren, ergänzen und gewährleisten 

(Projekt Umsetzung Berufsbildungsreformen). 

Zwischen BBT und EDK wurden zwei Leistungsvereinbarungen abgeschlossen, 

welche die Ressourcen für die Umsetzung der Berufsbildungsreformen bis zum 

Jahre 2012 gewährleisten. Betroffen sind namentlich Projekte wie die Masterpläne 

für die berufliche Grundbildung und die höhere Berufsbildung, Validierung von 

Bildungsleistungen, die Umsetzung der neuen bzw. revidierten Bildungsverord-

nungen in der beruflichen Grundbildung sowie der Aufbau und die fachgerechte 

Betreuung der Dokumentation Berufsbildung im Rahmen von IDES. 

Ausblick: 

Umsetzung der Leistungsvereinba-

rungen. 
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Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) – 

Projekt Masterplan berufliche Grundbildung – Projekt Masterplan höhere Berufsbil-

dung 

 

 

• Das SDBB als Instrument von Dienstleistungen für die Berufsberatung 

und die Berufsbildung aufbauen und nutzen. 

Die Zusammenarbeit mit dem SDBB wurde systematisiert und strukturiert. Im 

Bereich der Qualifikationsverfahren wurde eine gemeinsame Kommission 

SBBK/SDBB eingesetzt und mandatiert. 

Zuständige Gremien: Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbildung / Be-

rufs- und Studienberatung (SDBB) – Schweizerische Berufsbildungsämter-

Konferenz (SBBK) – Konferenz der Leiter und Leiterinnen der Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung (KBSB)  

 

Ausblick: 

Zusammenarbeit zwischen SDBB, 

SBBK und KBSB optimieren. 

5.2  Masterpläne und Finanzierung 

Masterpläne im Bereich der Berufsbildung zeitgerecht erstellen; Finanzierungsmodelle entwickeln und 

realisieren. (Ref. Art. 6 BFSV) 

• Beim Masterplan für die berufliche Grundbildung die Entwicklungskenn-

zahlen aktualisieren und differenzieren. 

Der Masterplan berufliche Grundbildung wurde aktualisiert und die Projekte der zu 

revidierenden Bildungsverordnungen betreut. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 

 

Ausblick: 

Laufende Aktualisierung des Mas-

terplans berufliche Grundbildung. 

 

• Das im Rahmen der Berufsfachschulvereinbarung zur Verfügung gestellte 

Instrumentarium aufbauen, differenzieren und optimieren. 

Das Finanzierungsmodell für überbetriebliche Kurse (ÜK) wurde weiter entwickelt 

und optimiert. Im Bereich der Interkantonalen Fachkurse (IFK) wurde eine Reihe 

von Leistungsvereinbarungen mit Organisationen der Arbeitswelt abgeschlossen.  

Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 

 

Ausblick: 

Finanzierung der Qualifikationsver-

fahren überprüfen und sichern. 

Aus den Erfahrungen mit dem Mo-

dell der ÜK-Finanzierung Schlüsse 

für die Systemverbesserung ziehen. 

 

• Den Masterplan höhere Berufsbildung entwickeln, die Finanzflüsse klären 

und die Kriterien für Beitragsleistungen der öffentlichen Hand definieren. 

Ein erster Entwurf für den Analyseteil des Masterplans zur höheren Berufsbildung 

liegt vor. Dieser zeigt einerseits die systemische Einbettung und Positionierung 

der höheren Berufsbildung auf und liefert die dazu gehörigen quantitativen und 

finanziellen Fakten und Daten.  

Zuständige Gremien: Projekt Masterplan berufliche Grundbildung – Projekt Master-

plan höhere Berufsbildung 

 

Ausblick: 

Bericht Masterplan vervollständigen 

und politische Diskussion einleiten. 

 

 

• Die Interkantonale Vereinbarung im Bereich der höheren Berufsbildung 

und der Weiterbildung auf der Basis der Ergebnisse des Masterplans ent-

wickeln. 

Ein interner Entwurf für eine interkantonale Vereinbarung für die höhere Berufsbil-

dung liegt vor, muss aber noch mit den ausstehenden Ergebnissen aus der politi-

schen Diskussion des Masterplans zur höheren Berufsbildung abgestimmt wer-

den. 

Zuständige Gremien: Projektgruppe Revision der interkantonalen Vereinbarungen 

im Berufsbildungsbereich (PG VBB) – Schweizerische Berufsbildungsämter-

Konferenz (SBBK)  

 

Ausblick: 

Einleitung der Vernehmlassung zur 

Vereinbarung höhere Berufsbildung 

im Herbst 2009. 
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5.3  Qualitätsentwicklung 

Angemessenes Instrumentarium für die schweizweite Entwicklung und Sicherung der Qualität entwickeln 

und weiter ausbauen. 

• Instrumentarium für die betriebliche und überbetriebliche Grundbildung 

aufbauen bzw. ergänzen und optimieren. 

Das Instrumentarium für die betriebliche Grundbildung ist eingeführt (Qualicarte), 

für die überbetriebliche Ausbildung ist ein entsprechendes Projekt angelaufen. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)  

 

Ausblick: 

Realisierung des Projekts für die 

Qualitätssicherung der überbetrieb-

lichen Kurse und Umsetzung in den 

Kantonen. 

 

• Auf der Sekundarstufe II ein gemeinsames Qualitätsverständnis für den 

schulischen Bereich entwickeln und umsetzen. 

Zusammen mit dem BBT wurde ein Vorgehensplan entwickelt mit dem Ziel, einen 

Rahmen für die Qualitätssicherung an den Berufsschulen zu schaffen. Geplant ist 

ein Leitaden für die nachhaltige Qualitätsentwickung, der Ende 2009 vorliegen 

soll. Die Federführung des Projekts liegt beim BBT. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)  

 

Ausblick: 

Erstellung und Umsetzung des Leit-

fadens. 

• Rahmen und Instrumentarium für das Qualitätsmanagement der Kantone 

bei den höheren Fachschulen klären.  

Der Rahmen und das Instrumentarium für das Qualitätsmanagement der Kantone 

bei den höheren Fachschulen sind in Entwicklung. Dabei steht namentlich die 

Abgrenzung zwischen den Anerkennungsverfahren (Zuständigkeit BBT) und der 

Aufsichtspflicht der Kantone zur Diskussion. 

Zuständige Gremien: Eidgenössische Kommission höhere Fachschulen (EKHF) – 

Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK)  

 

Ausblick: 

Festlegung der Zuständigkeiten und 

der Abläufe beim Qualitätsmanage-

ment der höheren Fachschulen. 

 

• Qualitätsvorgaben der öffentlichen Hand für Weiterbildungsangebote 

überprüfen. 

Die bestehenden Qualitätsvorgaben für die Kantone stützen sich auf die EDK-

Empfehlungen zur Weiterbildung aus dem Jahre 2003. Im Zuge der Abklärungen 

rund um die Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes auf der Ebene des Bundes 

wird  zurzeit geklärt, welches die Aufgaben der öffentlichen Hand im Bereich der 

Weiterbildung sind und wie diese aufgeteilt werden. 

Zuständige Gremien: Interkantonale Konferenz für Weiterbildung (IKW) –

Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 

 

Ausblick:  

Kein unmittelbarer Handlungsbedarf 

für die EDK.  

• Qualitätsstandards in der Berufsberatung entwickeln und gewährleisten. 

Die Konferenz der Leiter und Leiterinnen der Berufs-, Studien- und Laufbahnbera-

ter (KBSB) hat ein Instrument zur Selbstevaluation der Beratungstätigkeit geschaf-

fen. 2008 hat sie einer Fachkommission den Auftrag erteilt, ein Konzept für die 

Implementierung des Instruments zu entwickeln und damit die langfristige Quali-

tätsentwicklung zu gewährleisten.  

Zuständige Gremien: Konferenz der Leiter und Leiterinnen der Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatung (KBSB) 

 

Ausblick: 

Schlussbericht der Fachkommission 

im Herbst 2009. 

 

6  Hochschulkoordination 

ZIELSETZUNG 

Die gemeinsame und ganzheitliche Steuerung des Hochschulbereichs (Universitäten / Fachhochschulen /  
Pädagogische Hochschulen) durch Bund und Kantone gemäss Hochschulartikel 63a BV etablieren. Die dafür 
vorgesehenen Strukturen und Organe sollen ab 2012 funktionsfähig und bis 2014 eingespielt sein. 
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6.1 Neues Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordina-
tion im schweizerischen Hochschulbereich  

Bei der Schaffung und Umsetzung des neuen Bundesgesetzes mitwirken, zusammen mit dem Bund die 

neuen Steuerungsorgane aufbauen. (Ref. Art. 63a BV; Entwurf HFKG) 

• Bei der Schaffung des neuen Bundesgesetzes und beim Aufbau der neuen 

Steuerungsorgane des Hochschulbereichs, insbesondere der Schweizeri-

schen Hochschulkonferenz mitwirken; die Gesamtheit der Kantone und 

der Trägerkantone je differenziert und angemessen einbeziehen. 

Die Vernehmlassung zum Entwurf des neuen Hochschulförderungs- und Koordi-

nationsgesetzes wurde im Januar 2008 abgeschlossen, die Kantone haben sich 

mehrheitlich positiv zum Entwurf geäussert. Der Entwurf wurde anschliessend in 

einigen zentralen Punkten unter Beizug des Koordinationsorgans (SBF, BBT, GS 

EDK, GS SUK, Redaktionskommission) überarbeitet und am 27. November 2008 

durch den politischen Steuerungsausschuss finalisiert. 

Zuständige Gremien: Politischer Steuerungsausschuss Hochschullandschaft – Ko-

ordinationsorgan Hochschullandschaft 

 

Ausblick: 

Im Frühjahr 2009 soll der Bundesrat 

das Gesetz zusammen mit der Bot-

schaft dem Parlament überweisen.  

 

• Die Grundfinanzierung der kantonalen Hochschulen durch den Bund si-

cherstellen: im Gesetzgebungsprozess (HFKG) und periodisch bei der 

BFI-Planung 2012–2015. 

Die EDK war an den Grundlagenarbeiten zum Finanzierungsmodell beteiligt. Die 

Bundesbeiträge sollen erst dann nach neuem Recht (fester Prozentsatz der 

gemeinsam festgelegten Referenzkosten) ausgerichtet werden, wenn die neue 

Schweizerische Hochschulkonferenz die für die Finanzierung relevanten 

Entscheide gefällt hat. Aufgrund von Interventionen der EDK ist im Entwurf zum 

HFKG vorgesehen, dass der Bund feste Beitragssätze an die Hochschulkantone 

entrichtet, und zwar in unterschiedlicher Höhe für Fachhochschulen und Universi-

täten, entsprechend ihren jeweiligen Aufgaben.  

Zuständige Gremien: Politischer Steuerungsausschuss Hochschullandschaft  

 

Ausblick: 

Der Bund sieht vor, nach der Pla-

nungsperiode 2008–2011 eine Zwi-

schenbotschaft zu Bildung, For-

schung, Innovation für ein Jahr zu 

erarbeiten, um anschliessend wieder 

zum Vierjahresrhythmus überzu-

gehen.  

• Bei der Vorbereitung der Folgeerlasse HFKG durch den Bund mitwirken. 

Unter der Federführung des Generalsekretariats der EDK erarbeitete eine Arbeits-

gruppe im Auftrag des Koordinationsorgans Grundlagen zur Finanzierung der 
neuen Organe, die durch das HFKG geschaffen werden sollen.  

Zuständige Gremien: Arbeitsgruppe EDK-SUK-SBF-BBT  

 

Ausblick: 

Die Arbeiten zur Finanzierung der 

Organe werden weiter geführt. Das 

Generalsekretariat wird sich an 

weiteren Vorarbeiten beteiligen, 

sobald der Bund diese in die Wege 

leitet.  

 

6.2  Etablierung des Konkordats über den Hochschulbereich und Neuregelung der 
interkantonalen Hochschulfinanzierung 

Die Beteiligung der Kantone an der gemeinsamen Steuerung des Hochschulbereichs rechtlich sicherstel-

len und die interkantonale Finanzierung nach einheitlichen Grundsätzen gestalten. (Ref. Art. 63a BV) 

• Eine neue interkantonale Rechtsgrundlage zur Regelung der Zusammen-

arbeit mit dem Bund bei der Koordination im Hochschulbereich (ausge-

hend vom Entwurf HFKG) schaffen. 

Das Generalsekretariat der EDK hat einen Entwurf ausgearbeitet und diesen lau-

fend der jeweiligen Version des HFKG angepasst (das Gesetz geht dem Konkor-

dat vor). Das neue Konkordat regelt die Zusammenarbeit der Kantone mit dem 

Bund im Hochschulbereich und ist kantonsseitig Grundlage für die Schaffung der 

gemeinsamen Steuerungsorgane. Auf eine Integration von Bestimmungen zur 

interkantonalen Finanzierung ins Konkordat wurde vorläufig verzichtet.  

 

Ausblick: 

Vernehmlassung nach der Beratung 

des HFKG im Erstrat des Bundes-

parlaments ca. Mitte 2009.  
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• Den interkantonalen Lastenausgleich für Fachhochschulen und Universi-

täten nach gleichen Grundsätzen gestalten (ausgehend von der Interkan-

tonalen Universitätsvereinbarung [IUV] und der Fachhochschulvereinba-

rung [FHV], abgestimmt auf das HFKG); die neue Finanzierungsregelung 

ins Konkordat über den Hochschulbereich integrieren (erst bei Bestehen 

der neuen Hochschulkonferenz). 

Die Freizügigkeitsvereinbarungen IUV und FHV sollen vorläufig in Kraft bleiben, 

auch wenn die beiden Finanzierungsinstrumente dereinst vereint und in das noch 

zu schaffende Konkordat über den Hochschulbereich integriert werden sollen. Der 

Teil über den interkantonalen Lastenausgleich (d.h. die Bestimmungen zu den 

Abgeltungen in der Nachfolge von IUV und FHV) soll erst dann ins Konkordat 

eingefügt werden, wenn die neue Schweizerische Hochschulkonferenz die 

Grundsatzentscheide über die gesamtschweizerische hochschulpolitische Planung 

und die Referenzkosten gefällt hat.  

Zuständige Gremien: Politischer Steuerungsausschuss Hochschullandschaft 

 

Ausblick: 

Die Vorarbeiten werden auf Verwal-

tungsstufe weiter geführt, so dass 

bei der Schaffung der Schweizeri-

schen Hochschulkonferenz die nöti-

gen Grundlagen vorliegen. 

 

6.3  Zusammenarbeitsvereinbarung von Bund und Kantonen über den  
Hochschulbereich  

Die Zusammenarbeit mit dem Bund bei der Koordination im Hochschulbereich regeln; eine neue Rechts-

grundlage schaffen. (Ref. Art. 63a BV) 

• Bei der Erarbeitung der Zusammenarbeitsvereinbarung von Bund und 

Kantonen über den Hochschulbereich mitwirken (ausgehend von HFKG 

und interkantonalem Konkordat über den Hochschulbereich, siehe Teil A, 

Entwicklungsschwerpunkt 6, Ziffer 6.2). 

Das Generalsekretariat der EDK hat an der Erarbeitung eines ersten Vereinba-

rungsentwurfs der Redaktionskommission HFKG auf Verwaltungsstufe mitgewirkt 

und ist dabei vom Entwurf zum Konkordat ausgegangen (vgl. Ziffer 6.2). Dieser 

Entwurf wurde dem Politischen Steuerungsausschuss zur Kenntnis gebracht.  

Zuständige Gremien: Politischer Steuerungsausschuss Hochschullandschaft 

 

Ausblick: 

Weiterarbeit in Zusammenarbeit mit 

dem Bund nach Beratung des HFKG 

im Erstrat.  

 

7 Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

ZIELSETZUNG 

Die Diplome für die Unterrichts- und Schulberufe sind nach den veränderten Rahmenbedingungen und Ziel-
setzungen von Schule und Berufsfeld und den entsprechend veränderten Ansprüchen an die Berufe auszu-
richten; entsprechende Kompetenzprofile aus der Sicht der Verantwortlichen für das Schulwesen sind zu defi-
nieren. 

7.1  Anpassung der Diplomanerkennungsreglemente an die erforderlichen  
Kompetenzprofile  

Die Freizügigkeit der Berufsabschlüsse der Unterrichts- und Schulberufe unterstützen, indem die Regle-

mente zur beruflichen Anerkennung der Diplome den Entwicklungen im Schulwesen (u.a. HarmoS, Son-

derschulkonkordat) angepasst werden. (Ref. Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von 

Ausbildungsabschlüssen)  

• Die Kategorisierung und die Kompetenzprofile der Lehrberufe in Anbe-

tracht der aktuellen Herausforderungen (u.a. HarmoS, Sonderpädagogik) 

überprüfen; die Diplomanerkennungsreglemente anpassen. 

In einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von Volksschulämtern, 

Pädagogischen Hochschulen und den Lehrerinnen- und Lehrerorganisationen 

wurden Grundlagen zur Harmonisierung der Diplomkategorien vorbereitet. Es geht 

um die Frage, ob das dreijährige, bisher grundsätzlich generalistische Studium der 

Lehrpersonen für die Vorschul- und Primarstufe hinsichtlich der Fächerbreite oder 

der Stufen eingeschränkt werden soll. Ausgangspunkt waren Vorarbeiten, die im 

Zusammenhang mit dem Anschlussbericht Masterplan Pädagogische Hochschu-

len entstanden waren.  

Ausblick: 

Stellungnahme des Vorstands zu 

zwei Varianten an der Januarsit-

zung, Eröffnung einer Vernehm-

lassung im Mai.  
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Zuständige Gremien: Arbeitsgruppe Diplomkategorien – Arbeitsgruppe Masterplan 

Pädagogische Hochschulen – Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rek-

toren der Pädagogischen Hochschulen (COHEP) 

 

• Mindestvoraussetzungen für das fachwissenschaftliche und praktische 

Studium für das Lehrdiplom für Maturitätsschulen erarbeiten (u.a. Sport, 

Musik und Bildnerisches Gestalten, Fremdsprachen). 

Zwischen Mai und September arbeiteten zwei Arbeitsgruppen des Generalsekre-

tariats der EDK (Fachkommissionen Musik und Kunst/Design der KFH, Lehrerin-

nen- und Lehrerorganisationen) an inhaltlichen Mindestanforderungen für das 

fachwissenschaftliche/fachpraktische Studium in Musik und Bildnerischem Gestal-

ten. Parallel dazu erarbeitete eine Vertretung der Eidgenössischen Sportkommis-

sion zusammen mit der Netzwerkkonferenz Sport an entsprechenden Vorgaben 

für den Sport.  

Zuständige Gremien: Konferenz der Fachhochschulen KFH – Eidgenössische 

Sportkommission 

 

Ausblick: 

Der Vorschlag für Mindestanforde- 

rungen im Sport kann voraussichtlich 

im Frühjahr in Vernehmlassung 

gehen. Die Arbeiten für die Musik 

und das Bildnerische Gestalten 

werden weiter geführt und sollen im 

September 2009 nach einer kurzen 

Vernehmlassung dem Vorstand 

beantragt werden.  

 

• Beim Lehrdiplom für die Sekundarstufe II die Voraussetzungen für eine 

Doppelqualifikation für Maturitätsschulen und Berufsmaturitätsschulen 

klären. 

Das BBT und das Generalsekretariat der EDK haben ein Dokument erarbeitet, das 

die gegenseitige Anerkennung der Lehrpersonen für Maturitätsschulen und für die 

Berufsmaturität regeln soll. Inzwischen akkreditierte der Bund in einzelnen Fällen 

berufspädagogische Module von kantonalen Ausbildungsinstitutionen, die nun 

grundsätzlich eine Doppelqualifikation für Berufsmaturitätsschulen und Maturitäts-

schulen vermitteln können.  

 

Ausblick: 

Das Studium für Berufsschullehrper-

sonen muss mit den Rechtsgrundla-

gen der EDK verglichen werden, 

bevor dem Vorstand eine Vereinba-

rung zwischen EDK und BBT vorge-

legt werden kann.  

 

• Zusammen mit der COHEP die Auswirkungen der Tertiarisierung der Leh-

rerinnen- und Lehrerbildung auf die beruflichen Qualifikationen der Lehr-

kräfte evaluieren. 

Am 10./11. Januar 2008 fand in Luzern die durch EDK und COHEP organisierte 

Bilanztagung zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung statt. Am 23./24. Oktober 2008 

verabschiedete die Plenarversammlung den Anschlussbericht zum Masterplan 

Pädagogische Hochschulen, der den Handlungsbedarf beim Aufbau der Pädago-

gischen Hochschulen aufzeigt (Qualifikation der Dozierenden, Forschung, Zulas-

sungspraxis und Qualitätsmanagement).  

Zuständige Gremien: Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 

Pädagogischen Hochschulen (COHEP)  

 

Ausblick: 

Die EDK wird den Anschlussbericht 

im Zusammenhang mit dem Ge-

schäft Diplomkategorien wieder auf-

greifen. Die Umsetzung der Mass-

nahmen liegt mehrheitlich in der 

Verantwortung der Träger und der 

Hochschulen sowie bei der COHEP.  

 

7.2  Zusatzausbildungen  

Mit Zusatzqualifikationen einen Beitrag zur Attraktivität des Lehrberufs leisten. (Ref. Reglement über 

die Anerkennung der Abschlüsse von Zusatzausbildungen für den Lehrberuf vom 17. Juni 2004) 

• Ein Profil Schulleitung erarbeiten. 

Im März begann eine Arbeitsgruppe mit der Vorbereitung eines Profils für die 

Zusatzausbildung Schulleitung – das dritte Profil nach Medienpädagogik/ICT und 

Berufswahlunterricht. Im November nahmen Vertreterinnen und Vertreter der 

Kantone, der Ausbildungsinstitutionen und der Lehrerinnen- und Lehrerorganisati-

onen im Rahmen eines Hearings Stellung, worauf der Entwurf für die Vernehmlas-

sung vorbereitet werden konnte. 

Zuständige Gremien: Arbeitsgruppe Profil Schulleitung  

 

Ausblick: 

Vernehmlassung im Februar 2009, 

Verabschiedung voraussichtlich im 

September.  

 

• Nach Bedarf neue Profile für Zusatzausbildungen schaffen (z.B. Immersi-

ver Unterricht, Gesundheitserziehung, Praxislehrkraft Lehrerinnen- und 

Lehrerbildung). 

Ausblick: 

Als nächstes soll ein Profil für im-

mersiven bzw. bilingualen Unterricht 
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Beim Generalsekretariat der EDK gingen Anträge für Zusatzausbildungen zu im-

mersivem Unterricht und Gesundheitserziehung ein, was verschiedene Abklärun-

gen auslöste.  

 

erarbeitet werden. 

 

7.3  Aufbau von Fachdidaktik-Zentren 

Voraussetzungen schaffen, um den Bedarf an wissenschaftlichem Personal im Bereich Fachdidaktik  

decken zu können. 

• Den Aufbau von Fachdidaktik-Zentren zur wissenschaftlichen Qualifizie-

rung von Dozierenden und Forschenden unterstützen (Federführung 

Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogi-

schen Hochschulen [COHEP] / Rektorenkonferenz der Schweizer Universi-

täten [CRUS]). 

Ab Herbst 2009 soll die Möglichkeit bestehen, künftige Fachdidaktik-Dozierende 

zunächst auf der Masterstufe, später auf Doktoratsstufe zu qualifizieren. Auf An-

trag der COHEP klärte das Generalsekretariat der EDK eine allfällige Mitfinanzie-

rung über die Fachhochschulvereinbarung ab. Im Laufe des Jahres führten die 

Verhandlungen und Abklärungen von COHEP und CRUS zu ersten Pilotprojekten 

für Fachdidaktik-Zentren (Fremdsprachen, Erstsprache Französisch, Erstsprache 

Italienisch). Weitere Projekte (Mathematik, Naturwissenschaften und Deutsch) 

sind in Vorbereitung. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 

Pädagogischen Hochschulen (COHEP) – Rektorenkonferenz der Schweizer Univer-

sitäten (CRUS) 

 

Ausblick: 

Im Januar befindet der Vorstand dar-

über, ob der Kommission FHV der 

Antrag für eine Mitfinanzierung der 

Fachdidaktik-Master-Studiengänge 

über die FHV gestellt werden soll.  

 

• Sofern nötig: Eine Vereinbarung mit den Trägerkantonen erarbeiten. 

Dank der Kooperation von COHEP und CRUS konnten die Arbeiten ohne ent-

sprechende Vereinbarung vorangetrieben werden. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der 

Pädagogischen Hochschulen (COHEP) – Rektorenkonferenz der Schweizer Univer-

sitäten (CRUS) 

 

Ausblick: 

Die Möglichkeit, eine Vereinbarung 

abzuschliessen, besteht weiterhin für 

den Fall, dass die Pilotprojekte nicht 

zustande kommen.  

 

 

8  Stipendien 

ZIELSETZUNG 

Über die Etablierung eines Stipendien-Konkordates werden gemeinsame interkantonale Mindeststandards 
festgelegt. Dadurch wird eine Harmonisierung der kantonalen Stipendiensysteme erreicht und die Chancen-
gleichheit bezüglich Zugang zur höheren Bildung verbessert. 

8.1  Etablierung des Konkordates 

Ein Stipendien-Konkordat verabschieden. 

• Unter Berücksichtigung der Vernehmlassungsantworten das Konkordat 

überarbeiten und der Plenarversammlung vorlegen. 

Die Vernehmlassungsfrist ist Ende Mai 2008 abgelaufen. Es wurde ein Vernehm-

lassungsbericht erstellt. Der überarbeitete Entwurf wurde dem Vorstand im Sep-

tember und der Plenarversammlung im Oktober in erster Lesung unterbreitet.  

Zuständige Gremien: Lenkungsausschuss Stipendien und Studiengebühren – Inter-

kantonale Stipendienkonferenz (IKSK)  

 

Ausblick: 

Durchführung der zweiten Lesung 

des Konkordates in der Plenarver-

sammlung und Freigabe zur Ratifi-

zierung in den Kantonen.  

 

8.2  Aufbau der Vollzugsinstrumente 

Vollzugsinstrumente aufbauen. 

• Informationsplattformen wie z.B. www.ausbildungsbeitraege.ch oder das 

«Stipendienforum» pflegen und weiterentwickeln. 

Ausblick: 

Administration der Webseite (lau-

fend) 
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Die Informationsplattformen wurden gewartet und regelmässig aktualisiert. 

Zuständige Gremien: Lenkungsausschuss Stipendien und Studiengebühren – Inter-

kantonale Stipendienkonferenz (IKSK) 

 

 

9 Koordination BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung) 
ZIELSETZUNG 

Die Integration des Konzepts der Nachhaltigen Entwicklung in die Bildung wird unterstützt (vorab in den Be-
reichen Globales Lernen, Umweltbildung, Gesundheitserziehung). 

9.1  Aufbau der Koordinationsinstrumente BNE 

Die Koordinationsinstrumente BNE aufbauen. 

• Die Statuten der Schweizerischen Koordinationskonferenz BNE verab-

schieden und die Koordinationskonferenz einsetzen. 

Die Statuten der Schweizerischen Koordinationskonferenz (SK BNE) wurden An-

fang des Berichtsjahres verabschiedet. Die SK BNE hat ihren Betrieb somit offiziell 

am 1. Juni 2008 aufgenommen. Die teilweise vom BAG und vom BAFU finanzierte 

Stelle des Sekretariats wurde ab August besetzt. Ende Jahr hat der Generalsekre-

tär des EDI der EDK einen offiziellen Antrag gestellt, als Mitglied in die Konferenz 

aufgenommen zu werden, was die Arbeiten betrifft, die von seinen Fachstellen für 

den Bereich Menschenrechtserziehung ausgeführt werden. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationskonferenz BNE 

 

Ausblick: 

Die Arbeitsabläufe der SK BNE, 

insbesondere die Koordination zwi-

schen dem Sekretariat der Konfe-

renz und den Bundesämtern, festle-

gen.  

 

• Fachagentur BNE: die Projektorganisation aufbauen und die Arbeiten 

lancieren. 

Eine Projektorganisation wurde Anfang des Berichtsjahres verabschiedet. Auf 

Gesuch der DEZA, des BAFU und der beiden Stiftungen (SBE, SUB) haben die 

Arbeiten dieser Gruppe erst Ende Jahr begonnen, um den Stiftungen und den 

beiden erwähnten Bundesämtern zu ermöglichen, ein Arbeitspapier als Diskussi-

onsgrundlage der Projektgruppe vorzubereiten. Dieses Papier hat aber den Erwar-

tungen der Projektgruppe nicht entsprochen, die ein pragmatischeres Vorgehen 

gewählt hat, um einige mögliche Optionen für die Struktur der künftigen Agentur 

festzulegen.  

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationskonferenz BNE 

 

Ausblick: 

Das Mandat der Projektgruppe fertig 

ausarbeiten, praktische Optionen 

festlegen und eine Struktur für die 

künftige Agentur wählen. 

 

9.2  Umsetzung Massnahmenplan BNE 2007–2014 

Den Massnahmenplan BNE umsetzen. 

• Die BNE in die Lehrpläne integrieren helfen: das Projekt BNE+ (D-EDK) 

unterstützen, die Machbarkeit eines gleichen Projekts im Rahmen des PER 

(CIIP) abklären. 

Die Projektgruppe der D-EDK hat diese Arbeiten in der zweiten Hälfte des Be-

richtsjahres begonnen. Die Expertengruppe, die sich insbesondere aus Expertin-

nen und Experten der beiden Stiftungen zusammensetzte, wurde eingerichtet. Ein 

erster Bericht wurde der SK BNE Ende Jahr vorgelegt. Ähnliche Kontakte sind auf 

Ebene der CIIP im Gange. Im Übrigen wurden der EDK zwei spontane Vorschläge 

unterbreitet im Hinblick auf die Lancierung eines neuen Projekts im Bereich der 

Sekundarstufe II. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationskonferenz BNE 

 

Ausblick: 

Die Kontakte mit der CIIP weiterfüh-

ren. Ein Projekt im Bereich der Se-

kundarstufe II ins Auge fassen. 

 

• Die BNE in die Grund- und Weiterbildung der Lehrpersonen integrieren 

helfen: die Vorarbeiten für die Lancierung des Projekts durchführen. 

Zur Vorbereitung eines Projektvorschlags haben mehrere Sitzungen mit den 

Vertreterinnen und Vertretern der COHEP, des BAG und der beiden Stiftungen 

stattgefunden. Der Vorschlag wurde von der Plenarversammlung der COHEP 

Ausblick: 

Den Projektvorschlag abschliessend 

ausarbeiten, der SK BNE unterbrei-

ten und die Arbeiten lancieren. 
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geprüft. Bevor das Projekt definitiv lanciert wird, müssen weitere Arbeiten vorge-

nommen werden.  

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationskonferenz BNE 

 

• Die BNE in die Qualitätsentwicklung von Schulen integrieren helfen: eine 

Machbarkeitsstudie lancieren. 

Eine Arbeitsgruppe mit Bundesämtern, die der SK BNE angehören, und den bei-

den Stiftungen, hat einen Mandatsentwurf ausgearbeitet, mit dem die Ziele dieser 

Massnahme genauer festgelegt werden können.  

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationskonferenz BNE 

 

Ausblick: 

Für eine gute Korrelation dieser 

Massnahme mit den Massnahmen 1 

und 2 sorgen. 

 

9.3  Bewegungserziehung und Bewegungsförderung in der Schule 

Den Erlass von Empfehlungen zur täglichen Bewegung in der Schule prüfen. 

• Die EDK-Organe prüfen die Vorschläge der Konferenz der kantonalen 

Sportbeauftragten (KKS) zur konkreten Umsetzung der EDK-Erklärung zur 

Bewegungserziehung und Bewegungsförderung in der Schule.  

Die Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten (KKS) hat dem Generalsekreta-

riat der EDK ein Massnahmenpapier zur Umsetzung der Erklärung zu Bewe-

gungserziehung und Bewegungsförderung in der Schule vom 28. Oktober 2005 

unterbreitet, das von der Geschäftsleitung der EDK als wertvoll bewertet wurde. 

Im Juni 2008 hat die Plenarversammlung eine Ergänzung zur Erklärung der EDK 

vom 28. Oktober 2005 über die Bewegungserziehung und Bewegungsförderung 

in der Schule zum Thema Schwimmunterricht in der Schule verabschiedet. 

Zuständige Gremien: Konferenz der kantonalen Sportbeauftragten (KKS) 

 

Ausblick: 

Das Massnahmenpapier wird im 

Rahmen der Publikationsreihe der 

EDK veröffentlicht und erscheint auf 

den Schuljahresbeginn 2009/ 2010. 

Im Rahmen der Einführung des Har-

moS-Konkordats wird die Einbindung 

angemessener Ziele im Schwimmun-

terricht geprüft. 

 

10 Bildungsmonitoring 

ZIELSETZUNG 

Die Voraussetzungen und Grundlagen für die Steuerung des Bildungssystems auf allen Stufen und Ebenen 
sind gemeinsam mit dem Bund zu verbessern. Die langfristige Beobachtung des Bildungssystems wird mittels 
Bildungsforschung, Bildungsstatistik und Verwaltungswissen sichergestellt. Ein Bildungsbericht über das Ge-
samtsystem ist alle vier Jahre zu publizieren. 

10.1  Monitoringprozess und Berichterstattung 

Den Monitoringprozess und die Berichterstattung langfristig organisieren. 

• Vertragliche Regelung der Organisation und des Prozesses des Bil-

dungsmonitorings zwischen EDK und Bund abschliessen. 

Die Vertragsverhandlungen zwischen Bund und Kantonen wurden gemäss dem 

Beschluss zum Bildungsmonitoring vom 23. Oktober 2007 durchgeführt und im 

Herbst für die BFI-Periode bis 2011 mit dem BBT abgeschlossen. Zugleich beauf-

tragten Bund (BBT) und Kantone die SKBF mit der Erstellung des Bildungsbe-

richts Schweiz 2010 per Frühjahr 2010. Eine erste Phase der Verhandlungen für 

die langfristige Vereinbarung zum Bildungsmonitoring zwischen Bundesrat und 

EDK wurde abgeschlossen, eine Vereinbarung jedoch noch nicht unterzeichnet. 

Zuständige Gremien: Prozessteuerung Bildungsmonitoring Schweiz  

 

Ausblick: 

Mit der in Aussicht gestellten Verlän-

gerung der laufenden BFI-Periode 

bis 2012 wird auch der Vertrag zwi-

schen EDK und BBT um ein Jahr 

verlängert werden. 

Die langfristige Vereinbarung Bund–

Kantone wird bis Mitte Jahr unter-

zeichnet. 

 

• Projektorgane einsetzen. 

Die Projektorgane (Prozessteuerung Bildungsmonitoring Schweiz und Projektlei-

tung Bildungsbericht) wurden eingesetzt. 

Zuständige Gremien: Prozessteuerung Bildungsmonitoring Schweiz 

 

Ausblick: 

Die eingesetzten Projektorgane füh-

ren ihre Aufgaben weiter bzw. neh-

men ihre Funktion auf. 
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• Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (SKBF) 

mit der Erstellung des Bildungsberichts Schweiz 2010 und 2014 beauftra-

gen. 

Mit der SKBF wurde ein Vertrag zur Erstellung des «Bildungsberichts Schweiz 

2010» abgeschlossen. 

Zuständige Gremien: Prozessteuerung Bildungsmonitoring Schweiz 

 

Ausblick: 

Der Auftrag für den Bildungsbericht 

2014 wird nach Erscheinen des «Bil-

dungsberichts Schweiz 2010» erteilt. 

 

• Alle vier Jahre den Bildungsbericht Schweiz publizieren. 

Die Arbeiten am Bildungsbericht wurden weitergeführt. 

Zuständige Gremien: Prozessteuerung Bildungsmonitoring Schweiz 

 

Ausblick: 

Der Bildungsbericht wird in der ers-

ten Jahreshälfte 2010 veröffentlicht. 

 

10.2  Erneuerung der Bildungsstatistik 

Durch Mitwirkung in der Steuerung des BFS-Projekts die Bildungsstatistik qualitativ verbessern, be-

schleunigen und effizienter organisieren helfen. 

• Die Durchführung der Erhebungen zu den Schülerinnen und Schülern, 

den Berufslernenden, den Studierenden und den Bildungsabschlüssen 

auf Individualdatenbasis optimieren. 

Das Detailkonzept wurde bereinigt und von den zuständigen Behörden geneh-

migt. 

 

Ausblick: 

Umsetzung des Detailkonzepts 2. 

 

• Einen nationalen Identifikator für alle Schülerinnen, Schüler und Studie-

rende einführen. 

Die Einführung der neuen AHV-Nummer, die im Bildungsbereich als Identifikator 

für Schülerinnen, Schüler und Studierende genutzt werden wird, ist angelaufen.  

 

Ausblick: 

Die Einführung der neuen AHV-

Nummer wird weitergeführt. 

 

• Eine aussagekräftige Lehrkräftestatistik aufbauen. 

Die Arbeiten werden durch das BFS ausgeführt.  

 

Ausblick: 

Die Arbeiten werden weitergeführt. 

 

• Ein nationales Register der Bildungsinstitutionen erstellen. 

Die Arbeiten werden durch das BFS ausgeführt. 

 

Ausblick: 

Die Arbeiten werden weitergeführt. 

 

• Die Statistik der Bildungsausgaben verbessern. 

Über die Revision des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) der Eidge-

nössischen Finanzverwaltung in Zusammenarbeit mit der FDK wurde die Finanz-

statistik im Bildungsbericht marginal verbessert.  

 

Ausblick: 

In einer nächsten Phase werden die 

Erziehungsdepartemente einbezogen 

und eine eigene Projektorganisation 

wird aufgebaut.  

 

10.3  Datenbank zu den kantonalen Schulsystemen 

Informationen zu den kantonalen Schulsystemen sammeln, aufbereiten und nutzbar machen.  

• Die Kantonsumfrage durchführen, aktualisieren und optimieren. Jährlich 

die kantonalen Struktur- und Entwicklungsdaten erheben. 

Die Kantonsumfrage wurde in Absprache mit der Schweizerischen Koordinations-

stelle für Bildungsforschung um einige Fragen ergänzt, die im Zusammenhang mit 

der Erstellung des Bildungsberichts Schweiz 2010 im Rahmen des Bildungsmoni-

torings von besonderer Relevanz sind. 

 

Ausblick: 

Die Aktualisierung der Daten aus der 

Kantonsumfrage erfolgt im Oktober 

2009. 

 

• Die Daten auswerten und aufbereiten und auf einer Datenbank im Internet 

zugänglich machen. 

Die Daten aus der Erhebung 2007 wurden ausgewertet und in aufbereiteter Form 

via Internet veröffentlicht. 

Ausblick: 

Die Daten 2008 werden ausgewertet 

und im Sommer 2009 veröffentlicht. 
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10.4  Internationale Leistungsmessungen 

Internationale Leistungsmessungen zusammen mit dem Bund durchführen. 

• PISA 2009 durchführen (Schwerpunkt Lesen). 

Die Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung der Erhebung wurden den inter-

nationalen Vorgaben entsprechend durchgeführt. 

Zuständige Gremien: Steuerungsgruppe Bildungsmonitoring Schweiz  

 

Ausblick: 

Die Durchführung erfolgt im Frühling 

2009. 

 

• Über Beteiligung, Umfang und Organisationsform bei der Durchführung 

von PISA 2012 (Schwerpunkt Mathematik) entscheiden. 

Der Entscheid steht erst im Herbst 2009 an.  

Zuständige Gremien: Steuerungsgruppe Bildungsmonitoring Schweiz  

 

Ausblick: 

Der Entscheid wird vorbereitet und in 

den Kontext der Gesamtstrategie 

Bildungsmonitoring gestellt. 

 

• Prüfen, ob eine Beteiligung an weiteren internationalen Leistungsmes-

sungen wie etwa PIRLS (IGLU in Deutschland) für die Systemsteuerung 

hilfreich, leistbar und finanziell tragbar ist. 

Die Frage der Beteiligung an weiteren internationalen Leistungsmessungen wird 

im Rahmen der Gesamtstrategie Bildungsmonitoring Schweiz geklärt.  

Zuständige Gremien: Steuerungsgruppe Bildungsmonitoring Schweiz  

 

Ausblick: 

Klärung im Rahmen der Ge- 

samtstrategie Bildungsmonitoring 

Schweiz. 

 

10.5  Überprüfung der nationalen Basisstandards 

Den Erreichungsgrad der Basisstandards auf Systemebene überprüfen (vgl. Teil A, Entwicklungs-

schwerpunkt 1, Ziffer 1.2). 

• Einen Arbeitsplan betreffend Nutzung der Instrumente von HarmoS für 

die verschiedenen Evaluationsfunktionen erstellen. 

 

Ausblick: 

Die Arbeiten beginnen 2009. 

 

• Die Überprüfung des Erreichungsgrades der Basisstandards nach Fä-

chern und Stufen unter Berücksichtigung von Bildungsmonitoring, PISA 

und anderen Projekten im Detail planen. 

 

Ausblick: 

Die Arbeiten beginnen 2009. 

 

10.6  Koordination der Bildungsforschung 

Das Wissen der Bildungsforschung für eine Evidenz informierte Bildungspolitik nutzbar machen. 

• Die Koordination der Bildungsforschung für die Systembeobachtung 

sicherstellen (SKBF).  

Vgl. Jahresbericht der SKBF. 

Zuständige Gremien: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung 

(SKBF) 

 

Ausblick: 

Permanente Aufgabe 

 

• Die vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekte für die ge-

zielte Systembeobachtung nutzbar machen.  

Diese Aufgaben werden laufend in Zusammenarbeit mit der SKBF bearbeitet. 

 

Ausblick: 

Permanente Aufgabe 

 

• Die Leistungs-, Output- und Outcomeinformationen zum Bildungssystem 

ausbauen. 

(Arbeiten erfolgen im Rahmen des Bildungsmonitorings Schweiz) 

 

Ausblick: 

Permanente Aufgabe 
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10.7  Evaluation von EDK-Aktionsplänen 

Die Aktionspläne zur Rekrutierungsstrategie und zu PISA evaluieren. 

• Die Umsetzung des Aktionsplans «PISA 2000-Folgemassnahmen» vom  

12. Juni 2003 zum Thema Leseförderung auf allen Ebenen evaluieren. 

Die Grobplanung sowie einzelne Vorabklärungen wurden durchgeführt. 

 

Ausblick: 

Die Detailplanung sowie die Durch-

führung der Evaluation erfolgen 

2009, die Berichterstattung ist für 

2010 geplant. 

 

• Die Strategie und den Aktionsplan «Rekrutierung von Lehrpersonen» auf 

gesamtschweizerischer Koordinationsebene und auf regionaler, kantona-

ler und institutioneller Ebene evaluieren. 

Die Evaluation erfolgt erst im 2009.  

 

Ausblick: 

Planung der Evaluation und Durch-

führung per zweite Hälfte 2009. 

 

B  PERMANENTE AUFGABEN  
Permanent bearbeitet die EDK namentlich Bereiche, welche die Systemebene betreffen (Führung interkanto-
naler Vereinbarungen, Qualitätsentwicklung auf Systemebene...) oder welche einen nationalen Ansprechpart-
ner und Interessenvertreter der Kantone in Bildungsfragen verlangen (gegenüber dem Bund, in internationalen 
Organisationen...). Auch diese Aufgaben sind von Aktualitäten, so genannten aktuellen Vorhaben, geprägt 
(z.B. laufende Rechsetzungsprojekte des Bundes). 

I. Information und Kommunikation 

Die EDK betreibt das Informations- und Dokumentationszentrum über das schweizerische Bildungswesen 

IDES und kommuniziert die interkantonale Bildungskooperation auf gesamtschweizerischer Ebene. 

Aktualitäten 2008 

 

a) Information und Dokumentation (IDES) 

• Integration des Bereichs Berufsbildung:  

Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) hat die EDK beauftragt, ein Informations- und Dokumentations-

system über die Berufs- und Weiterbildung in der Schweiz zu erstellen und für dessen Fortbestand zu sorgen. Mit der An-

stellung einer Fachreferentin/Dokumentalistin und der Beteiligung an den Entwicklungen innerhalb von IDES (insbesondere 

Dokumentenserver, Gesetzgebungs-Monitoring) kann dieses Mandat erfüllt werden und den Akteuren der Schweizer Bil-

dungspolitik und einem interessierten Publikum eine sachdienliche Information und Dokumentation über diesen Bereich zur 

Verfügung gestellt werden. 

 

• Dokumentenserver Bildung Schweiz edudoc.ch:  

Der Dokumentenserver für Bildung edudoc.ch hat sich im Bereich der Information und Dokumentation über Erziehung und 

Bildung etabliert. Mit den auf technischer und inhaltlicher Ebene bereits mit educa, SKBF, SZH und IRDP bestehenden 

Kooperationen sowie den mit SDBB und EHB gemeinsam geschaffenen Projekten kann das Angebot künftig vertieft und 

erweitert werden. In diesem Rahmen sollte die Finanzierung und der Fortbestand des Servers mittelfristig gesichert werden 

können. 

 

• Gesetzgebungs-Monitoring im Bildungsbereich:  

Mit dem vom Institut für Föderalismus eingeführten Gesetzgebungs-Monitoring kann IDES die Entwicklung der Gesetzge-

bung und der parlamentarischen Vorstösse in den Kantonen verfolgen. Es konnte eine erste Version der neuen Datenbasis 

realisiert werden, die den Kantonen im Laufe des Jahres 2009 zur Verfügung stehen wird. Nach ihrer Fertigstellung werden 

Präsentationen für das interessierte Publikum durchgeführt werden. 

 

• Grundlegende Informationen zum schweizerischen Bildungssystem:  

Die aktualisierten Struktur- und Entwicklungsdaten für das Schuljahr 2007/2008 wurden auf Internet aufgeschaltet. In Zu-

sammenarbeit mit der SKBF wurde der Fragenkatalog der Erhebung für das Schuljahr 2008/2009 mit Blick auf die Publika-

tion des ersten nationalen Bildungsberichts überarbeitet und den Departementen zugestellt.  
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• Darstellung über das schweizerische Bildungssystem:  

Es wurde eine Kurzdarstellung über das Schweizer Bildungssystem verfasst, und verschiedene Präsentationen zu diesem 

Thema wurden aktualisiert.  

 

b) Kommunikation EDK 

Im Juni 2008 wurde die neu gestaltete EDK-Website aufgeschaltet. Gleichzeitig lag das neue EDK-Porträt in den vier Lan-

dessprachen und Englisch vor (elektronisch und Print). Neu gestaltet und in das Porträt integriert wurde auch die Grafik 

Bildungssystem Schweiz.  

Beitrittsverfahren HarmoS: Den Kantonen wurden verschiedene Instrumente zu Verfügung gestellt (Argumentarium, Prä-

sentationen usw.)  

 

II. Vollzugs- und Fachkoordination (Kader- und Fachnetzwerke, Fachagenturen) 

Die EDK gewährleistet für einzelne Bereiche die gesamtschweizerische Koordination im Vollzug von Bun-

des- und interkantonalem Recht durch eigene Kader- und Fachnetzwerke, durch beauftragte Institutionen 

(Fachagenturen) sowie durch Mitwirkung in Koordinationskonferenzen. 

Aktualitäten 2008 

 

a) Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) 

• Die Umsetzung der Strategie der EDK im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und 

Medien vom 1. März 2007 weiter konkretisieren. 

Die Umsetzung fliesst in die laufenden Arbeiten ein. Insbesondere spielt die Strategie bei der Weiterentwicklung des Bil-

dungsservers und bei der Lehrplanentwicklung eine wichtige Rolle. Anlässlich der Fachtagung «ICT und Bildung» vom  

9. September 2008 wurde die Strategie einem breiten Fachpublikum präsentiert. 

 

• Den Schweizerischen Bildungsserver zusammen mit dem Bund weiterentwickeln und das Controlling per 2009 

neu organisieren. 

Die Arbeiten werden laufend fortgeführt und mit dem Aufbau des Controlling per Mitte 2009 ein vorläufiges Ende finden. 

 

• Günstige Rahmen- und Nutzungsbedingungen für die Kantone und Schulen schaffen. 

Die SFIB/educa sind beauftragt, entsprechende Verhandlungen zu führen. 

 

b) Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) 

• Die SBBK ist zuständig für die operative Umsetzung des Berufsbildungsgesetzes und für deren interkantonale 

Koordination. Sie hat dazu ein umfassendes Tätigkeitsprogramm entwickelt. Dieses beschreibt kurz- und mittel-

fristige Ziele und Massnahmen für die berufliche Grundbildung, die höhere Berufsbildung, die Weiterbildung 

sowie die Nahtstelle I (obligatorische Schule – Berufsbildung) und die Nahtstelle II (Berufsbildung – Arbeits-

markt / höhere Berufsbildung). Die Ergebnisse werden jedes Jahr überprüft und die Ziele und Massnahmen der 

Entwicklung angepasst. 

Die SBBK hat ihr Tätigkeitsprogramm überarbeitet und angepasst  

(vgl. http://www.sbbk.ch/download/sbbk/Ziele_SBBK_2008.pdf) 

 

III.  Support und Amtshilfe 

Die EDK gewährleistet Vereinfachungen und Vergünstigungen für die kantonalen Bildungsverwaltungen, 

indem sie für die Gesamtheit der Kantone Abgeltungen an Dritte aushandelt und auf gesamtschweizeri-

scher Ebene die Amtshilfe unter den Kantonen erleichtert. 

Aktualitäten 2008 
 

a) Urheberrecht 

Die Urheberrechtsabgaben auf allen Schulstufen wurden einkassiert und an die Verwertungsgesellschaften weitergeleitet. 
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IV.  Diplomanerkennungen 

Die EDK vollzieht die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen 

(Diplomanerkennungskonkordat). 

Aktualitäten 2008 
 

a) Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in den Bereichen Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Sonder-

pädagogik im Rahmen des Vollzugs des Personenfreizügigkeitsabkommens CH–EG 

• Auf der Basis der per 1. Januar 2008 in Kraft gesetzten Rechtsgrundlagen sowie der Hilfsmittel Datenbank 

Diplomanerkennung, Schlüsselwortkatalog und Länderdokumentation die Anerkennungsverfahren betreffend 

die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in den Bereichen Lehrerinnen- und Lehrerbildung sowie Son-

derpädagogik führen. 

Auf der Basis des Anerkennungsreglement und des Gebührenreglements der EDK, die am 1. Januar 2008 zusammen mit 

der revidierten interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (Diplomanerkennungs-

vereinbarung) in Kraft getreten sind, wurden 2008 an die 800 Einzelverfahren durchgeführt. Dies entspricht einer Zunahme 

von 70% gegenüber dem Vorjahr sowie einer Verdoppelung der Anzahl Gesuche von 2006. Hauptgrund für diese Entwick-

lung war die grosse Zunahme der deutschen Anerkennungsgesuche, welche inzwischen 40% aller Verfahren ausmachen. 

Um die Pendenzen bewältigen und die Vorgaben des EU-Rechts bezüglich der Bearbeitungsfrist einhalten zu können, 

wurde die Abteilung Recht des Generalsekretariats der EDK für die Überprüfung ausländischer Diplome Ende Jahr perso-

nell verstärkt.  

 

• Den Prozess betreffend die Ausgleichsmassnahmen überwachen. 

Die vom europäischen Recht vorgeschriebenen Ausgleichsmassnahmen bei wesentlichen Ausbildungsunterschieden bzw. 

wenn keine direkte Anerkennung möglich ist, werden im Auftrag des Generalsekretariats der EDK von verschiedenen Aus-

bildungsinstitutionen durchgeführt. Die Abteilung Recht überwachte die rechtskonforme Abwicklung dieses Prozesses. 

 

• Bei Problemen in konkreten Einzelfällen als ständige Anlaufstelle dienen. 

Die Abteilung Recht diente als ständige Anlaufstelle bei Problemen im Rahmen des Prozesses betreffend die Ausgleichs-

massnahmen.  

 

b) Aufbau der Rekurskommission EDK/GDK 

• Die gemeinsame Rekurskommission EDK/GDK als unabhängige Beschwerdeinstanz aufbauen und organisieren, 

ebenso entsprechende Fachkompetenzen aufbauen. (Ref. Reglement der EDK und der GDK über die Rekurs-

kommission vom 6. September 2007) 

Ende 2007 wählten die Vorstände der EDK und der GDK die Mitglieder einer gemeinsamen Rekurskommission EDK/GDK 

als unabhängige Beschwerdeinstanz, bei der die erstinstanzlichen Einzelentscheide der jeweiligen Konferenzen durch die 

betroffenen Personen seit dem 1. Januar 2008 angefochten werden können (vgl. Reglement über die Rekurskommission 

der EDK und der GDK vom 6. September 2007). Im Frühjahr 2008 konstituierte sich die Rekurskommission und wurde von 

den zuständigen Fachstellen der EDK und der GDK in die Thematik der Diplomanerkennung unter Berücksichtigung des 

einschlägigen massgebenden EU-Rechts eingeführt. Im Berichtsjahr wurden nur vereinzelte Beschwerden geführt, obwohl 

die Anzahl der Fälle der verfügten Ausgleichsmassnahmen mit der Anzahl der Gesuche deutlich anstieg.  

 

c) Anerkennung von Hochschuldiplomen für Unterrichtsberufe und Berufe im sonderpädagogischen Bereich 

• Die Verfahren zur erstmaligen Anerkennung der Studiengänge der Pädagogischen Hochschulen bzw. Institutio-

nen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung abschliessen, die eingereichten Gesuche laufend bearbeiten. 

Die Lehrdiplome und die Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, die an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten 

erworben werden können, sind mittlerweile bis auf wenige Ausnahmen erstmals anerkannt. 2008 wurden zwei weitere 

Erstanerkennungen ausgesprochen. Zwei Verfahren wurden sistiert, da keine Aussicht auf Anerkennung bestand. Vier 

Verfahren waren Ende 2008 im Gang, einige weitere Gesuche dürften noch eintreffen, da neue Angebote geschaffen wur-

den. In drei Fällen bestätigte der Vorstand auf Antrag der Anerkennungskommissionen, dass Auflagen erfüllt sind. Sodann 

dehnte er die Anerkennung eines Diploms auf ein reduziertes Studienprogramm aus.  
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• Die neuen bzw. geänderten Rechtsgrundlagen (Anerkennungsreglement für Diplome im Bereich der Sonder-

pädagogik) vollziehen. 

Am 12. Juni verabschiedete die Plenarversammlung das Anerkennungsreglement Sonderpädagogik, welches das frühere 

Anerkennungsreglement Schulische Heilpädagogik ablöst. Am 11. September verabschiedete der Vorstand Richtlinien 

über die Zulassung für Quereinsteigende. Ende Jahr traf ein erstes Gesuch um Überprüfung der Anerkennungsvorausset-

zungen auf der Grundlage des neuen Reglements ein.  

 

• Verfahren zur periodischen Überprüfung der Anerkennungsvoraussetzungen durchführen (Reglementsände-

rungen von 2005, periodische Überprüfung). 

Die Anerkennungskommissionen führten fünf Verfahren zur Überprüfung von Anerkennungsvoraussetzungen auf der 

Grundlage der 2005 geänderten Reglemente durch.  

 

d) Durchführung von Verfahren zur Anerkennung von Zusatzausbildungen für den Lehrberuf 

• Die neuen bzw. geänderten Rechtsgrundlagen (Profil Berufswahl) vollziehen: Profil für die Zusatzausbildung 

«Fachlehrerin/Fachlehrer Berufswahlunterricht» vom 25. Oktober 2007. 

Eine Pädagogische Hochschule reichte beim Generalsekretariat der EDK ein Gesuch um Anerkennung einer Zusatzausbil-

dung Berufswahl ein; das Verfahren ist im Gang. Der Vorstand anerkannte weiter eine Zusatzausbildung für Medienpäda-

gogik/ICT sowie zwei Masters of Advanced Studies.  

 

V. Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen 

Die EDK vollzieht die interkantonalen Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarungen. 

Aktualitäten 2008 
 

a) Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für die höhere Berufsbildung 

• Die Schaffung einer Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für die höhere Berufsbildung (Bereich Ter-

tiär B) aufgrund der Ergebnisse der Masterplanung wieder aufnehmen und bis zum Jahre 2010 abschliessen. 

(vgl. Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 5, Ziffer 5.2) 

Die Arbeiten zur Schaffung einer Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarung für die höhere Berufsbildung (Tertiärstufe 

B) wurden aufgenommen. Parallel zur Erarbeitung eines Masterplans hat die Arbeitsgruppe Höhere Berufsbildungsverein-

barung (HBBV) einen Konkordatsvorschlag erarbeitet, welcher weiterentwickelt wird.  

 

b) Interkantonale Universitätsvereinbarung (IUV) und Interkantonale Fachhochschulvereinbarung (FHV) 

• Die FHV-Beiträge für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Kunst sind zu überprüfen und allenfalls anzupas-

sen, da sich der Bund ab 2008 neu etwa zu einem Drittel an den Ausbildungskosten in genannten Bereichen 

beteiligen wird. 

Die FHV-Beiträge wurden für alle Bereiche neu berechnet, dabei wurden die höheren Beiträge des Bundes berücksichtigt. 

Die Beiträge für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Kunst wurden auf das Frühlingssemester 2008 angepasst, die 

FHV-Beiträge für die anderen Bereiche werden auf das Frühlingssemester 2009 angepasst. 

 

• Als Folge des voraussichtlich am 1. Januar 2012 in Kraft tretenden neuen Hochschulgesetzes wurden Vorarbei-

ten bezüglich der Zusammenlegung der beiden Hochschulkonkordate IUV und FHV geleistet. 

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen einer Zusammenlegung von IUV und FHV wurden weitergeführt. Auf der 

Grundlage eines Diskussionspapiers wurden mit dem SBF und den Präsidien der Kommissionen IUV und FHV über das 

weitere Vorgehen Gespräche geführt. 
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VI. Schnittstellen zu anderen Politikbereichen 

Die EDK bearbeitet Schnittstellen zu anderen Politikbereichen, welche für das schweizerische Bildungs-

wesen von erheblicher Bedeutung sind. 

Aktualitäten 2008 
 

a) Migration und Integrationspolitik 

• Integrationspolitisch relevante Zielsetzungen in bildungspolitische Reformen verstärkt berücksichtigen. 

- Bestand der Arbeiten im Tätigkeitsbereich Bildung und Migration aufnehmen: 

A. 5 Pfeiler der bisherigen bildungspolitischen Schwerpunktesetzung:  

    1. Recht auf Bildung gemäss Bundesverfassung;  

    2. Zweitsprachförderung (Förderung der lokalen Standardsprachen);  

    3. Erstsprachförderung für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund;  

    4. Interkulturelle Pädagogik in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung;  

   5. Zusammenarbeit und Bildung von Eltern mit Migrationshintergrund sowie Prüfung neuer Schwerpunkte (Reli-

gion und Schule usw.). 

Aufgrund der Bestandesaufnahme wurden 2008 insbesondere Punkte 3 und 5 weiterbearbeitet (Berichterstattung siehe 

weiter unten). Zudem wird das Generalsekretariat der EDK an der COHEP-Tagung zur Interkulturellen Pädagogik im Ja-

nuar 2009 einen Input geben (Punkt 4). Zu Punkt 5: Die Kommission Bildung und Migration sprach sich gegen einen Leit-

faden zu Religion und Schule auf interkantonaler Ebene aus; in mehreren Kantonen sind jedoch im letzten Jahr Orientie-

rungshilfen für die Schulen aufgrund der kantonalen Rechtslage neu entwickelt oder überarbeitet worden. Die EDK unter-

stützte diese Arbeiten durch Informationsvermittlung. 

 

B. Zusammenarbeit mit Vertretungen der Migrationsgemeinschaften (Botschaften oder andere): Die Rolle der EDK 

(in Ergänzung zu kantonalen Aktivitäten) und die künftigen Formen der Zusammenarbeit klären. 

Im Januar 2008 fand ein zweites Treffen zwischen der EDK-Präsidentin, Staatsrätin Isabelle Chassot, und dem portugiesi-

schen Staatssekretär, António Braga, statt. Des weitern gab es Zusammenkünfte zwischen der türkischen Botschaft und 

dem Generalsekretariat der EDK. Diese Gespräche führten nicht zu protokollarischen Akten. Die Kommission Bildung und 

Migration hat sich mit der Frage, wie die EDK auf interkantonaler Ebene die ministerielle Ebene – in der Schweiz die Ebe-

ne der Kantone – unterstützen kann, diskutiert und wird weiter daran arbeiten. Die Kommission Bildung und Migration 

schlägt die Erarbeitung einer Musterkooperationsvereinbarung und eines Leitfadens für Verhandlungen zwischen den 

Kantonen/Gemeinden und HSK-Trägerschaften durch die EDK vor. 

 

- Im Tätigkeitsbereich Sprachen/Umsetzung HarmoS bei der Erstsprachförderung mitwirken. (vgl. Teil A, Entwick-

lungsschwerpunkt 2, Ziffern 2.1 und 2.4) 

Die 2004 erstmals bei den Kantonen erhobenen Daten zum Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) sind 

überarbeitet, aktualisiert und für die Publikation auf der EDK-Website aufbereitet worden. Die Daten werden künftig jähr-

lich aktualisiert und allenfalls ergänzt. Sobald die Datenbank auf der EDK-Website aufgeschaltet ist, werden die interes-

sierten Kreise informiert. 

 

- Die Fachtagung CONVEGNO 2008 durchführen (November 2008): Schwerpunkt «Zusammenarbeit mit Eltern mit 

Kindern im Früh- und Vorschulbereich» und Erarbeitung eines Beitrages an das Manual des Europarates (Exper-
tenauftrag), anschliessende Publikation der Tagungsresultate (2009). 

Die Fachtagung wurde mit fast hundert Teilnehmenden in Thun durchgeführt. Als Diskussionsgrundlage diente die durch 

das Forum für Migrations- und Bevölkerungsstudien der Universität Neuchâtel in Zusammenarbeit mit der Kommission 

Bildung und Migration erarbeitete Studie «Kinder mit Migrationshintergrund im Frühbereich und in der obligatorischen 

Schule: Wie können die Eltern partizipieren?» Die Kommission Bildung und Migration plant die Publikation der Tagungsak-

ten im Frühjahr 2009. 

 

b) Familien- und Sozialpolitik 

• Die Zielsetzungen der Kantone und Gemeinden und die Interessenvertretung gegenüber dem Bund stärken: 

- Die gemeinsame Erklärung EDK/SODK zu «Kinderbetreuung: familienergänzende Tagesstrukturen» publizieren 
(Frühjahr 2008). 

Die gemeinsame Erklärung ist im März durch das EDK-Plenum verabschiedet und in Kraft gesetzt worden.  
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- Den die gemeinsame Erklärung ergänzenden Kurzbericht der Arbeitsgruppe mit Vertretungen von SODK/EDK, 

Bund und Gemeinden fertig stellen (Herbst 2008). 

Die Generalsekretariate der SODK und der EDK entschieden, dass sich eine Weiterarbeit an den noch nicht erfüllten 

Punkten des EDK/SODK-Mandats aufgrund der laufenden Arbeiten auf nationaler Ebene (z.B. Studien im Auftrag der 

Schweizerischen Unesco-Kommission, der Eidg. Kommission für Familienfragen und der Eidg. Kommission für Migrati-

onsfragen sowie die auf Frühjahr 2009 geplante Aufschaltung einer Website zum Stand der familienergänzenden Betreu-

ung in den Kantonen und beispielhaft in den Gemeinden durch SECO und BSV) erübrigten und die Arbeiten der 

EDK/SODK-Arbeitsgruppe deshalb abgeschlossen werden können. 

 

- Den Kooperationsbedarf zwischen EDK und SODK im Bereich «Tagesstrukturen im Frühbereich» (Federführung 

Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren und Sozialdirektorinnen [SODK]) und im Bereich «obligatorische Schule 
(bzw. bis 20 Altersjahre für den Sonderschulbereich)» (Federführung EDK) klären. 

Der Austausch erfolgte laufend auf Ebene der Generalsekretariate und wird im kommenden Jahr weitergeführt. 

 

VII. Vertretung der Interessen der Kantone gegenüber dem Bund in den Politikbe-
reichen Bildung, Kultur, Sport, Jugendförderung 

Die EDK nimmt in den Politikbereichen Bildung, Kultur, Sport und Jugendförderung die Interessen der 

Kantone gegenüber dem Bund wahr. 

Aktualitäten 2008 

 

a) Sprachengesetz 

•  Siehe Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.4. 

 

b) Entwurf Kulturförderungsgesetz 

• Die Haltung der Kantone gegenüber den parlamentarischen Kommissionen vertreten. 

Zu Beginn des Berichtsjahres wurde die EDK eingeladen, ihre Position vor der zuständigen Kommission des Nationalrats 

vorzustellen. Die Kommission hat sich nicht für die Priorität der Kantone – die «Leuchttürme» – entschieden; diese wurden 

lediglich in einen Minderheitsantrag aufgenommen, der nur wenig Unterstützung erhielt. Die EDK wird ihre Position noch 

einmal einbringen, wenn der Gesetzesentwurf vor den Ständerat kommt. 

 

c) Heimatschutz und Denkmalpflege 

• Für ein finanzielles Engagement des Bundes in Zusammenhang mit der NFA sorgen. 

Aufgrund von Finanzierungsproblemen bei Heimatschutz und Denkmalpflege für die Periode 2008–2011 hat das General-

sekretariat der EDK eine Situationsanalyse vorgenommen und diese Periode mit Blick auf die NFA als vorübergehend 

eingestuft. Daher wurde mit dem BAK ein Kompromiss geschlossen, der eine flexible Anwendung der Programmvereinba-

rungen zwischen Bund und Kantonen erlaubt. 

 

d) Bundesgesetz über die Förderung von Turnen und Sport 

• Zuhanden der Kantone eine Mustervernehmlassung ausarbeiten. 

Die Plenarversammlung der EDK hat am 24. Oktober zum Entwurf zum Sportförderungsgesetz des Bundes Stellung ge-

nommen. Den Kantonen wurde vorgängig eine Mustervernehmlassungsantwort zugestellt. Die EDK spricht sich für eine 

klare und einfache Kompetenzregelung zwischen Bund, Kantonen und Verbänden aus und fordert ein ständiges Gremium 

von Bund und Kantonen sowie weitere Partnern. Sie erinnert daran, dass Schulhoheit, und damit auch die Regelungs-

kompetenz im Bereich des Schulsports, bei den Kantonen liegt und lehnt daher die Festlegung qualitativer und quantitati-

ver Grundsätze für den Sportunterricht durch den Bundesrat ab. Sie begrüsst die klare Regelung des Programms Ju-

gend+Sport, welches neu die Altersstufen vom 5. bis zum 20. Lebensjahr umfasst. Die EDK erinnert an die Zuständigkeit 

der Kantone für die Ausbildung von Lehrpersonen. Sie unterstützt den Betrieb einer Hochschule für Sport, verlangt aber, 

dass diese in die schweizerische Hochschullandschaft eingegliedert wird. Akkreditierung der Lehrgänge und Zulassung 

zum Studium müssen sich nach Hochschulrecht richten.  
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e) Weiterbildungsgesetz 

• Im Hinblick auf die Schaffung des Weiterbildungsgesetzes durch den Bund Rollen und Aufgabenteilung von 

Bund, Kantonen und Anbietern von Weiterbildung definieren und abstimmen. 

Der Bundesrat hat dem BBT den Auftrag erteilt, eine Auslegeordnung zur Weiterbildungssituation in der Schweiz zu erstel-

len und die Elemente zusammenzutragen, welche als für einen Entscheid des Bundesrates zur Schaffung eines Weiterbil-

dungsgesetzes relevant sind. Die EDK ist durch den Generalsekretär in der Steuergruppe vertreten. 

 

VIII. Internationale Zusammenarbeit 

Die EDK vertritt die Schweiz in den internationalen Organisationen, sofern und soweit deren Aktivitäten 

die Schul- und Kulturhoheit der Kantone betreffen. 

Aktivitäten 2008 

 

a) Europarat 

• Vertretung der Schweiz anlässlich von Konferenzen und Seminaren der europäischen Bildungsminister. 

Der Generalsekretär der EDK hat die Schweiz am Ministerseminar in Nürnberg zum Thema «Erinnern lehren» im Zusam-

menhang mit dem Gedenken an den Holocaust vertreten.  

 

• Weiterführung und Entwicklung des Fremdsprachenprogramms. 

Die EDK arbeitet regelmässig mit der Abteilung für Sprachpolitik zusammen und stellt die Schweizer Vertretung beim 

Europäischen Fremdsprachenzentrum (EFSZ) in Graz sicher. Die derzeitige Entwicklung von Material und Referenzen für 

die Gesamtheit der «Bildungssprachen» deckt sich vollumfänglich mit den Zielen des HarmoS-Projekts und interessiert 

viele wissenschaftliche Kreise der Schweiz. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sollten Ende 2010 in eine Publikation und ein 

europäisches Forum in der Schweiz münden. 

 

b) UNESCO/BIE 

• Vorbereitung und Teilnahme der Schweizer Delegation an der Internationalen Bildungskonferenz (CIE). 

Das Generalsekretariat der EDK hat die CIE auf Schweizer Ebene vorbereitet. Es hat so die Teilnahme von Staatsrat 

Charles Beer an der Vorbereitungskonferenz in Riga Anfang Jahr organisiert. Es hat ihn zudem an eine Zusammenkunft 

mit dem Generaldirektor der UNESCO in Paris begleitet. Schliesslich hat es einen nationalen Bericht der Schweiz zum 

Thema der CIE (Education pour l’inclusion) verfasst. Dieser Bericht wurde bei den betroffenen Schweizer Kreisen gut 

aufgenommen.  

 

c) OECD 

• Die Kooperation mit der OECD optimieren. Die Delegationen in die einzelnen Gremien und Projektorgane der 

OECD zusammen mit dem Bund (über die Schweizerische Koordinationskonferenz Bildungsforschung [CORE-

CHED]) klären.  

Die CORECHED hat die Listen der Delegationen und Projektdelegierten im Rahmen der OECD-Aktivitäten überprüft und 

bereinigt. 

 

• Die Beteiligung an den OECD/CERI-Regionalseminaren der deutschsprachigen Länder weiterführen. 

Im Sommer 2008 wurden die Beiträge in Buchform veröffentlicht: «Bildungsmonitoring, Vergleichsstudien und Innovatio-

nen. Von evidenzbasierter Steuerung zur Praxis.» OECD/CERI-Regionalseminar für die deutschsprachigen Länder in 

Potsdam (Deutschland) vom 25. bis 28. September 2007 

Im Frühjahr 2008 wurde anlässlich eines Arbeitstreffens in Graz das Regionalseminar 2009 geplant. 

 

d) UNO 

• Beteiligung an der Dekade «Bildung und Nachhaltige Entwicklung» 2005–2014: siehe Teil A, Entwicklungs-

schwerpunkt 9, Ziffer 9.1. 
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e) Europäische Union 

• Aufbau einer nationalen Agentur für die europäischen Bildungsprogramme im Zusammenhang mit Schüler- 

und Sprachaustauschen (vgl. Teil A, Entwicklungsschwerpunkt 2, Ziffer 2.4). 

Mit den diesbezüglichen Arbeiten konnte noch nicht begonnen werden, weil das Abkommen mit der Europäischen Union 

über die Erziehungs-/Bildungsprogramme noch nicht abgeschlossen worden ist.  

 

• Beteiligung an den bilateralen Verhandlungen im Hinblick auf den Beitritt der Schweiz zu den Erziehungs- und 

Bildungsprogrammen. 

Die Verhandlungen konnten Anfang Jahr offiziell beginnen, haben aber noch nicht zum Abschluss eines Abkommens 

geführt. Dies sollte im Laufe des Jahres 2009 geschehen, sofern die Schweiz der Ausdehnung des Abkommens über die 

Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulgarien zustimmt. 

 

f) WTO 

• General Agreement on Trade in Services (GATS): Weiterführung der Arbeiten bezüglich Dienstleistungen im 

Bildungs- und Kulturbereich sowie der Anerkennung ausländischer Diplome und beruflicher Kompetenzen. 

Es gab in diesem Bereich im Berichtsjahr keine besonderen Entwicklungen. 

 

g) Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research (ITF)  

• Beteiligung oder Weiterverfolgung der Arbeiten sowohl auf Minister- als auch auf Expertenebene. 

Das Generalsekretariat der EDK hat an mehreren Sitzungen teilgenommen und insbesondere mehrmals die Leitung der 

Schweizer Delegation übernommen. 

 

• Organisation (bis zum dritten Quartal 2009) eines nationalen Tags für Bildungsprojekte zum Gedenken des  

Holocaust und anderer Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Das Generalsekretariat der EDK hat die Teilnahme einer Delegation aus Fachleuten und Dozierenden der verschiedenen 

PHs des Landes an dem in Jerusalem organisierten Seminar der Yad-Vashem-Stiftung organisiert. Ziel war, dass sich die 

Schweizer Experten mit der Arbeit und den Instrumenten der Stiftung (Dokumentation, Archiv, Museen) für den Unterricht 

über das Gedenken an den Holocaust vertraut machen konnten. 
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Anhang 1: Jahresberichte der Regionalkonferenzen und Institutionen

Institutionen

Schweizerische Zentralstelle für die Weiter- 
bildung der Mittelschullehrpersonen (WBZ) 
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

Tel. 031 320 16 80
Fax 031 320 16 81
http://www.wbz-cps.ch

Die Jahres- oder Tätigkeitsberichte der Regionalkonferenzen und Institutionen können auf den 
nachfolgend angegebenen Websites eingesehen bzw. telefonisch bestellt werden.

Regionalkonferenzen

Secrétariat général CIIP
Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556
2002 Neuchâtel 

tél. 032 889 69 72
fax 032 889 69 73
http://www.ciip.ch

Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 
(BKZ)
Zentralstrasse 18
6003 Luzern

Tel. 041 226 00 60
Fax 041 226 00 61
http://www.bildung-z.ch

Regionalkonferenz EDK-Ost
Herrenacker 3
8200 Schaffhausen

Tel. 052 632 71 50
Fax 052 632 76 00
http://www.edk-ost.ch

Regionalkonferenz NW EDK
Bachstrasse 15
5001 Aarau

Tel. 062 835 23 80
Fax 062 835 23 89
http://www.ag.ch/nwedk/de/pub/

Centre suisse pour la formation continue des 
professeurs de l’enseignement secondaire (CPS)
Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556
2002 Neuchâtel

tél. 032 889 86 57
fax 032 889 69 95
http://www.wbz-cps.ch
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Schweizer Zentrum für Heilpädagogik (SZH)
Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS)
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach
3000 Bern  7

Tel. 031 320 16 60
Fax 031 320 16 61
http://www.csps-szh.ch

Schweizerische Fachstelle für Informations-
technologien im Bildungswesen (SFIB)
Centre suisse des technologies de 
l’information dans l’enseignement (CTIE)
Erlachstrasse 21
Postfach 612
3000 Bern 9

Tel. 031 300 55 00
Fax 031 300 55 01
http://www.sfib-ctie.ch

Schweizerische Koordinationsstelle für  
Bildungsforschung (SKBF)
Centre suisse de coordination pour la recherche 
en éducation (CSRE)
Entfelderstrasse 61
5000 Aarau

Tel. 062 835 23 90
Fax 062 835 23 99
http://www.skbf-csre.ch 

Schweizerisches Dienstleistungszentrum  
Berufsbildung/Berufs-, Studien- und Laufbahn-
beratung (SDBB)
Centre suisse de services Formation profession-
nelle/orientation professionnelle, universitaire et 
de carrière (CSFO)
Haus der Kantone
Speichergasse 6
Postfach 583
3000 Bern 7

Tel. 031 320 29 00
Fax 031 320 29 01
http://www.sdbb.ch
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Anhang 2: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Zürich	R egierungsrätin Regine Aeppli, Zürich*

Bern	R egierungsrat Bernhard Pulver, Bern* 

Luzern	R egierungsrat Anton Schwingruber, Luzern* 

Uri	R egierungsrat Josef Arnold, Altdorf 

Schwyz	R egierungsrat Walter Stählin, Schwyz 

Obwalden	R egierungsrat Hans Hofer, Sarnen*

Nidwalden	R egierungsrätin Beatrice Jann-Odermatt, Stans 

Glarus	R egierungsrat Jakob Kamm, Glarus 

Zug	R egierungsrat Patrick Cotti, Zug

Fribourg	C onseillère d’Etat Isabelle Chassot, Fribourg* 

Solothurn	R egierungsrat Klaus Fischer, Solothurn*

Basel-Stadt	R egierungsrat Christoph Eymann, Basel

Basel-Landschaft	R egierungsrat Urs Wüthrich, Liestal 

Schaffhausen	R egierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel, Schaffhausen* 

Appenzell A. Rh.	R egierungsrat Rolf Degen, Herisau 

Appenzell I. Rh.	R egierungsrat Carlo Schmid, Appenzell

St. Gallen	R egierungsrat Hans Ulrich Stöckling (bis 31.5.2008)

	R egierungsrat Stefan Kölliker (ab 1.6.2008), St. Gallen

Graubünden	R egierungsrat Claudio Lardi, Chur*

Aargau	R egierungsrat Rainer Huber, Aarau*

Thurgau	R egierungsrat Jakob Stark (bis 31.5.2008)

	R egierungsrätin Monika Knill (ab 1.6.2008), Frauenfeld

Ticino	C onsigliere di Stato Gabriele Gendotti, Bellinzona*

Vaud	C onseillère d’Etat Anne-Catherine Lyon, Lausanne*

Valais	C onseiller d’Etat Claude Roch, Sion* 

Neuchâtel	C onseillère d’Etat Sylvie Perrinjaquet, Neuchâtel 

Genève	C onseiller d’Etat Charles Beer, Genève 

Jura	 Ministre Elisabeth Baume-Schneider, Delémont 

	

Assoziiertes Mitglied:

Fürstentum Liechtenstein	R egierungsrat  Hugo Quaderer, Vaduz 

* Mitglieder des Vorstands
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Anhang 3: Organigramm Generalsekretariat EDK ab 1.1.2009
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Anhang 4: Die Gremienstruktur der EDK ab 1.1.2009
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Anhang 5: Empfehlungen, Erklärungen und Erlasse 2008

Empfehlungen

--

Erklärungen

Die Texte können von unserer Webseite 
http://www.edk.ch/dyn/11672.php 
heruntergeladen werden.

Ergänzung zur Erklärung der EDK vom  •	
28. Oktober 2005 über die Bewegungserzie-
hung und Bewegungsförderung in der Schule 
vom 12. Juni 2008

Déclarations

Complément à la Déclaration du 28 octobre •	
2005 sur l’éducation au mouvement et la pro-
motion de l’activité physique à l’école du 12 juin 
2008

Erlasse

Die Texte können von unserer Webseite 
http://www.edk.ch/dyn/11670.php 
heruntergeladen werden.

Revision

2.1.1. Statut der Schweizerischen Konferenz •	
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK-
Statut) vom 3. März 2005
2.2.2. Spesenregelung der Schweizerischen •	
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK) vom 29. August 2005
2.5.1. Statut der Zentralstelle für die Weiterbil-•	
dung der Mittelschullehrerinnen und -lehrer 
(WBZ) vom 3. November 2000
3.2. Interkantonale Vereinbarung für soziale •	
Einrichtungen (IVSE), Stand 1. Januar 2008

3.7.1. Anhang zur Interkantonalen Vereinbarung •	
über die Beiträge an die Ausbildungskosten 
in der beruflichen Grundbildung (Berufsfach-
schulvereinbarung, BFSV), Änderung vom  
13. März 2008 
4.3.1.2. Reglement über die Anerkennung der •	
Abschlüsse von Fachmittelschulen vom  
12. Juni 2003
4.3.2.1. Reglement über die Anerkennung der •	
Lehrdiplome für Maturitätsschulen vom  
4. Juni 1998
4.3.2.2. Reglement über die Anerkennung der •	
Diplome im Bereich der Sonderpädagogik (Ver-
tiefungsrichtung Heilpädagogische Früher-
ziehung und Vertiefungsrichtung Schulische 
Heilpädagogik) vom 12. Juni 2008
4.3.2.3. Reglement über die Anerkennung von •	
Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Vorschul-
stufe und der Primarstufe vom 10. Juni 1999
4.3.2.4. Reglement über die Anerkennung von •	
Hochschuldiplomen für Lehrkräfte der Sekun-
darstufe I vom 26. August 1999
4.3.2.5. Reglement über die Anerkennung der •	
Hochschuldiplome in Logopädie und der Hoch-
schuldiplome in Psychomotoriktherapie vom  
3. November 2000
4.3.2.6. Reglement über die Benennung der •	
Diplome und der Weiterbildungsmaster im Be-
reich der Lehrerinnen- und Lehrerbildung im 
Rahmen der Bologna-Reform (Titelreglement) 
vom 28. Oktober 2005
4.3.2.7. Reglement über die Anerkennung der •	
Abschlüsse von Zusatzausbildungen für den 
Lehrberuf vom 17. Juni 2004
4.3.2.9. Reglement über die Anerkennung aus-•	
ländischer Ausbildungsabschlüsse vom  
27. Oktober 2006
A.1.1. Rahmenlehrplan Fachmittelschulen vom •	
9. September 2004	
A.1.2. Rahmenlehrplan für die Maturitätsschu-•	
len vom 9. Juni 1994
A.1.3. Rahmenlehrplan für die Maturitätsschu-•	
len für Erwachsene vom 15. November 1996
A.2.1. Liste der Empfehlungen•	
A.3.1. Liste der Erklärungen•	
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A.4.5. Sprachenunterricht in der obligatori-•	
schen Schule: Strategie der EDK und Arbeits-
plan für die gesamtschweizerische Koordinati-
on vom 25. März 2004
A.4.6. GATS; Unterscheidungskriterien zwi-•	
schen öffentlichen und privaten Dienstleistun-
gen im Bildungsbereich: zustimmende Kennt-
nisnahme vom 29. Oktober 2004
A.5.1. Statut der Schweizerischen Koordinati-•	
onsstelle für Bildungsforschung (SKBF) vom 
2./4. Mai 1983	
A.5.1.1. Reglement für die Aufsichtskommis•	
sion der Schweizerischen Koordinationsstelle 
für Bildungsforschung vom 20. April 1983
A.5.2. Statuten der Schweizerischen Zent-•	
ralstelle für Heilpädagogik (SZH) vom 4. April 
2003
A.5.3. Statut der Schweizerischen Koordinati-•	
onskonferenz Bildungsforschung (CORECHED) 
vom 1. April 2008
A.5.4. Statut der Schweizerischen Koordina•	
tionskonferenz Weiterbildung (SKW) vom  
1. Januar 2005
A.5.5. Statut der Schweizerischen Koordina•	
tionskonferenz ICT und Bildung (SKIB) vom  
1. Oktober 2005	
A.5.6. Vertrag zwischen der EDK, dem BBT, •	
dem BBW und educa.ch betreffend den 
Einsatz der Schweizerischen Fachstelle für 
Informationstechnologien im Bildungswesen 
(SFIB) vom 21. Mai 2001
A.5.7. Richtlinien für die Umsetzung der Er-•	
klärung von Bologna an den Fachhochschulen 
und den Pädagogischen Hochschulen vom  
5. Dezember 2002	

		

Révision

2.1.1. Statuts de la Conférence suisse des •	
directeurs cantonaux de l’instruction publique 
(Statuts de la CDIP) du 3 mars 2005	
2.2.2. Réglementation de la Conférence suisse •	
des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) concernant les indemnités et 
défraiements du 29 août 2005
2.5.1. Statuts du Centre suisse de formation •	
continue des professeurs de l’enseignement 
secondaire (CPS) du 3 novembre 2000

3.2. Convention intercantonale relative aux •	
institutions sociales (CIIS), état au 1er janvier 
2008
3.7.1. Annexe à l’accord intercantonal sur les •	
contributions dans le domaine de la formation 
professionnelle initiale (accord sur les écoles 
professionnelles, AEPr), modification du  
13 mars 2008
4.3.1.2. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des certificats délivrés par les écoles de 
culture générale du 12 juin 2003
4.3.2.1. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes d’enseignement pour les 
écoles de maturité du 4 juin 1998
4.3.2.2. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée (orientation éducation 
précoce spécialisée et orientation enseigne-
ment spécialisé) du 12 juin 2008
4.3.2.3. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes de hautes écoles pour 
les enseignantes et enseignants des degrés 
préscolaire et primaire du 10 juin 1999
4.3.2.4. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes de hautes écoles pour les 
enseignantes et enseignants du degré se-
condaire I du 26 août 1999
4.3.2.5. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes de hautes écoles de 
logopédie et des diplômes de hautes écoles de 
psychomotricité du 3 novembre 2000
4.3.2.6. Règlement concernant la dénomina-•	
tion, dans le cadre de la réforme de Bologne, 
des diplômes clôturant les formations initiales 
et des titres de formation continue dans le 
domaine de l’enseignement (règlement sur les 
titres) du 28 octobre 2005
4.3.2.7. Règlement concernant la reconnais-•	
sance de diplômes ou certificats de forma-
tion complémentaire dans le domaine de 
l’enseignement du 17 juin 2004
4.3.2.9. Règlement concernant la reconnais-•	
sance des diplômes de fin d’études étrangers 
du 27 octobre 2006
A.1.1. Plan d’études cadre pour les écoles de •	
culture générale du 9 septembre 2004
A.1.2. Plan d’études cadre pour les écoles de •	
maturité du 9 juin 1994
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A.1.3. Plan d’études cadre pour les écoles de •	
maturité pour les adultes du 15 novembre 1996
A.2.1. Liste des recommandations	•	
A.3.1. Liste des déclarations	•	
A.4.5. Enseignement des langues à l’école  •	
obligatoire: stratégie de la CDIP et programme  
de travail pour la coordination à l’échelle  
nationale du 25 mars 2004	
A.4.6. GATS: critères de distinction entre  •	
service public et service privé d’éducation: 
prise de connaissance et approbation du  
29 octobre 2004
A.5.1. Statuts du Centre suisse de coordina- •	
tion pour la recherche en matière d’éducation 
(CSRE) des 2/4 mai 1983
A.5.1.1. Règlement de la Commission de sur-•	
veillance du Centre suisse de coordination 
pour la recherche en matière d’éducation du 
20 avril 1983
A.5.2. Statuts du Centre suisse de pédagogie •	
spécialisée (CSPS) du 4 avril 2003
A.5.3. Statuts de la Conférence suisse de •	
coordination pour la recherche en éducation 
(CORECHED) du 1er avril 2008
A.5.4. Statuts de la Conférence suisse de coor-•	
dination pour la formation continue (CSCFC) 
du 1er janvier 2005
A.5.5. Statuts de la Conférence suisse de  •	
coordination TIC et formation (CCTF) du  
1er octobre 2005
A.5.6. Contrat entre la CDIP, l’OFFT, l’OFES et •	
educa.ch concernant l’institution du Centre 
suisse des technologies de l’information dans 
l’enseignement (CTIE) du 21 mai 2001
A.5.7. Directives pour la mise en œuvre de la •	
déclaration de Bologne dans les hautes écoles 
spécialisées et pédagogiques du 5 décembre 
2002

Revisione

2.1.1. Statuto della Conferenza svizzera dei •	
direttori cantonali della pubblica educazione 
(Statuto della CDPE) del 3 marzo 2005
3.7.1. Allegato all’accordo intercantonale sui •	
contributi alle spese di formazione nelle scuo-
le professionali di base (Accordo sulle scuole 

professionali di base, ASPr), modifica del  
13 marzo 2008
4.3.1.2. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei certificati rilasciati dalle scuole 
specializzate del 12 giugno 2003	
4.3.2.1. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi d’insegnamento per le 
scuole di maturità del 4 giugno 1998	
4.3.2.2. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi nel settore della peda-
gogia specializzata (orientamento educazione 
speciale precoce e orientamento insegnamen-
to speciale) del 12 giugno 2008
4.3.2.3. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi delle scuole universitarie 
per i docenti e le docenti del livello presco-
lastico e del livello elementare del 10 giugno 
1999
4.3.2.4. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi delle scuole universitarie 
per i docenti e le docenti del livello secon-
dario I del 26 agosto 1999
4.3.2.5. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi delle scuole universitarie 
in logopedia e dei diplomi delle scuole univer-
sitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 
2000	
4.3.2.6. Regolamento concernente la denomi-•	
nazione, nell’ambito della riforma di Bologna, 
dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel 
campo della formazione degli insegnanti (re-
golamento concernente i titoli) del 28 ottobre 
2005
4.3.2.7. Regolamento concernente il ri-•	
conoscimento dei diplomi o certificati di 
formazione supplementare nel campo 
dell’insegnamento del 17 giugno 2004
4.3.2.9. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi scolastici e professionali 
esteri del 27 ottobre 2006	
A.1.2. Piano quadro degli studi per le scuole di •	
maturità del 9 giugno 1994
A.2.1. Raccomandazioni in lingua italiana	•	

Neue Erlasse

2.3.3. Reglement des Koordinationsstabes für •	
die Umsetzung der Interkantonalen Vereinba-
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rung über die Harmonisierung der obligatori-
schen Schule (Kosta HarmoS) vom 24. Januar 
2008
4.1.3. Geschäftsreglement der Rekurskommis-•	
sion der EDK und der GDK vom 18. April 2008
4.3.2.2.1. Richtlinien für den Vollzug des Re-•	
glements über die Anerkennung der Diplome 
im Bereich der Sonderpädagogik (Vertiefungs-
richtung Heilpädagogische Früherziehung und 
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädago-
gik) vom 11. September 2008 
A.1.2.1. Rahmenlehrplan für die Maturitäts-•	
schulen: Informatik vom 12. Juni 2008
A.4.1. Richtlinien zur sprachlichen Gleichbehand-•	
lung von Frau und Mann vom 17. September 1992
A.4.2. Richtlinien zur Bezeichnung von Fach-•	
hochschulen vom 14. November 1996
A.4.3. Gemeinsame Erklärung des ETH-Rates •	
und des Fachhochschulrates der EDK über die 
gegenseitige Anerkennung der Studienleistun-
gen und Regelung der Übertritte zwischen den 
Fachhochschulen (FH) und den Eidgenössi-
schen Technischen Hochschulen (ETH) vom  
17. September 1998	
A.4.4. Beschlüsse zu den Ausbildungen im •	
Sozialbereich vom 26. August 1999	
A.4.7. Umsetzung neues Berufsbildungsgesetz: •	
Leitsätze zur Unentgeltlichkeit bzw. Kosten-
pflicht berufsberaterischer Leistungen vom 
16. Juni 2005	
A.4.8. Bewegungserziehung und Bewegungs-•	
förderung in der Schule. Erklärung der EDK 
vom 28. Oktober 2005
A.4.8.1. Ergänzung zur Erklärung der EDK vom •	
28. Oktober 2005 über die Bewegungserzie-
hung und Bewegungsförderung in der Schule 
vom 12. Juni 2008
A.4.9. Strategie der EDK im Bereich Informa-•	
tions- und Kommunikationstechnologien (ICT) 
und Medien vom 1. März 2007
A.4.10. Interkantonale Vereinbarung über die •	
Harmonisierung der obligatorischen Schu-
le (HarmoS-Konkordat); Umsetzung auf der 
Ebene der interkantonalen Koordination vom 
25./26. Oktober 2007
A.5.8. Vereinbarung zwischen dem Eidgenös-•	
sischen Volkswirtschaftsdepartement und der 
Erziehungsdirektorenkonferenz über die Über-
tragung der Prüfung und Akkreditierung von 

Fachhochschulen und ihren Studiengängen 
auf Dritte (FH-Akkreditierungsvereinbarung) 
vom 23. Mai 2007
A.5.9. Vereinbarung zwischen dem Bund und •	
den Kantonen über den Aufbau von Masterstu-
diengängen an Fachhochschulen (Fachhoch-
schulmastervereinbarung) vom 1. März 2007
A.5.10. Statut der Schweizerischen Koordina-•	
tionskonferenz Bildung für eine Nachhaltige 
Entwicklung (SK BNE) vom 9. Mai 2008 

		
Promulgation

2.3.3. Règlement du Bureau de coordination •	
pour la mise en œuvre de l’accord intercanto-
nal sur l’harmonisation de la scolarité obliga-
toire (Bureau HarmoS) du 24 janvier 2008
4.1.3. Règlement intérieur de la Commission •	
de recours de la CDIP et de la CDS du 18 avril 
2008
4.3.2.2.1. Lignes directrices pour l’application •	
du règlement concernant la reconnaissance 
des diplômes dans le domaine de la pédagogie 
spécialisée (orientation éducation précoce 
spécialisée et orientation enseignement spé-
cialisé) du 11 septembre 2008
A.1.2.1. Plan d’études cadre pour les écoles de •	
maturité: Informatique du 12 juin 2008
A.4.1. Richtlinien zur sprachlichen Gleichbe-•	
handlung von Frau und Mann vom 17. Sep-
tember 1992 (non traduites; valables pour 
l’allemand seulement)
A.4.2. Directives pour la dénomination des •	
hautes écoles spécialisées (HES) du 14 no-
vembre 1996
A.4.3. Déclaration commune du Conseil des •	
EPF et du Conseil suisse des hautes écoles 
spécialisées de la CDIP relative à la reconnais-
sance réciproque des études accomplies et la 
réglementation des passages entre les hautes 
écoles spécialisées (HES) et les écoles poly-
techniques fédérales (EPF) du 17 septembre 
1998
A.4.4. Décisions concernant les formations •	
dans le domaine du travail social du 26 août 
1999
A.4.7. Mise en œuvre de la nouvelle loi sur la •	
formation professionnelle: Prestations de 
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l’orientation professionnelle gratuite ou  
payantes? Principes du 16 juin 2005	
A.4.8. Education au mouvement et promotion •	
de l’activité physique à l’école. Déclaration de 
la CDIP du 28 octobre 2005
A.4.8.1. Complément à la Déclaration du 28 •	
octobre 2005 sur l’éducation au mouvement et 
la promotion de l’activité physique à l’école du 
12 juin 2008
A.4.9. Stratégie de la CDIP en matière de tech-•	
nologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) et de médias du 1er mars 2007
A.4.10. Mise en œuvre de l’accord intercanto-•	
nal sur l’harmonisation de la scolarité obliga-
toire (concordat HarmoS) au niveau de la coor-
dination intercantonale des 25/26 octobre 2007
A.5.8. Convention entre le Département fédé-•	
ral de l’économie et la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique 
sur la délégation à des tiers de l’examen et de 
l’accréditation des hautes écoles spécialisées 
et de leurs filières d’études (Convention sur 
l’accréditation des HES) du 23 mai 2007
A.5.9. Convention entre la Confédération et •	
les cantons sur la création de filières d’études 
master dans les hautes écoles spécialisées 
(Convention master HES) du 1er mars 2007
A.5.10. Statuts de la Conférence suisse de •	
coordination pour l’éducation au développe-
ment durable (CC EDD) du 9 mai 2008

Promulgazione

4.1.3. Regolamento della Commissione di ricor-•	
so della CDPE e della CDS del 18 aprile 2008
4.3.2.8. Direttive concernenti gli studi di perfe-•	
zionamento per il Master of Advanced Studies 
(MAS) nel campo dell’insegnamento del  
15 dicembre 2005
4.3.2.9. Regolamento concernente il ricono-•	
scimento dei diplomi scolastici e professionali 
esteri del 27 ottobre 2006
A.5.8. Accordo fra il Dipartimento federale •	
dell’economia e la Conferenza svizzera dei 
direttori cantonali della pubblica educazione 
sul trasferimento a terzi della valutazione e 
dell’accreditamento di scuole universitarie 
professionali e dei loro cicli di studio (Accordo 

sull’accreditamento di SUP) del 23 maggio 
2007
A.5.9. Convenzione tra Confederazione e Can-•	
toni sullo sviluppo dei cicli di studio master 
delle scuole universitarie professionali (Con-
venzione per i master alle SUP) del 1. marzo 
2007

Aufhebung

2.3.1. Reglement der Kommission der Depar-•	
tementssekretäre (DSK) vom 11. Oktober 2004 
(aufgehoben am 13. März 2008)

	

Abrogation

2.3.1. Règlement de la Commission des sec-•	
rétaires généraux (CSG) du 11 octobre 2004 
(abrogé le 13 mars 2008)



47

Anhang 6: Verzeichnis der Veröffentlichungen 2008

Die Publikationen können von unserer Website 
http://www.edk.ch/dyn/11673.php 
heruntergeladen oder bestellt werden.

Studien + Berichte

28A	E valuation und Schulqualität. Orientie-
rungsrahmen zuhanden von Bildungsbehörden, 
Aufsichtsorganen und Schulleitungen. 2008. –  
27 S.

28B	E valuation et qualité de l’école. Cadre 
d’orientation à l’intention des autorités scolaires, 
des organes de surveillance et des directions 
d’établissement. 2008. – 28 p.

27A	L ehrberuf: Analyse der Veränderungen und 
Folgerungen für die Zukunft. 2008. – 67 S.

27B	 Profession enseignante: analyse des chan-
gements et conclusions pour l‘avenir. 2008. –  
67 p.

Einzelpublikationen

Portfolino: Europäisches Sprachenportfolio. 4- bis  
7-jährige Kinder. Bern: EDK, 2008 – (Bestellungen 
sind an die kantonalen Lehrmittelverlage zu rich-
ten)

Europäisches Sprachenportfolio - Portfolio eu-
ropéen des langues. ESP-PEL I. 7- bis 11-jährige 
Kinder. Bern: EDK, 2008 – (Bestellungen sind an 
die kantonalen Lehrmittelverlage zu richten)

Europäisches Sprachenportfolio. ESP II. Kinder 
und Jugendliche von 11-15 Jahren. Bern: EDK, 
2008 – (Bestellungen sind an die kantonalen Lehr-
mittelverlage zu richten)

Bildungsmonitoring, Vergleichsstudien und Inno
vationen: Von evidenzbasierter Steuerung zur Pra- 
xis. OECD/CERI-Regionalseminar für die deutsch- 
sprachigen Länder in Potsdam (Deutschland vom 
25. bis 28. September 2007 / Landesinstitut für 
Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM, 
Deutschland), Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur (bm:ukk, Österreich) Schwei-
zerische Konferenz der kantonalen Erziehungs-
direktoren (EDK, Schweiz). - Berlin, Berliner Wis-
senschafts-Verlag 2008. – 206 S. - ISBN-ISSN: 
978-3-8305-1550-0 (Bestellungen sind direkt an 
den Buchhandel zu richten)



48

Anhang 7: Rechnung 2008
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